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1 Einleitung 
 

„Der Biber ist nicht schuld am Hochwasser“, sagte Brandenburgs Um-

weltministerin Anita Tack zum diesjährigen Pegelstand der Oder.1 Immer 

wieder wird diskutiert, ob der Mensch Schuld am Hochwasser trägt. Zwar 

ist dieser nicht ursächlich dafür verantwortlich, aber in vielen Fällen trägt 

er maßgeblich zu dessen Verstärkung bei.  

Früher lagen entlang der Flüsse wichtige Handelswege und die Bevölke-

rung nahm im Laufe der Zeit stetig zu. Daher wurden in der Vergangenheit 

wichtige Auenwälder weggenommen. An den Flüssen sicherte man sich 

durch Deiche und Ufersicherungen ab. Jedoch konnten diese nur in ge-

wissem Maße Schutz bieten. Daher begann man Anfang des 19. Jahr-

hunderts, erste Flussbegradigungen vorzunehmen. Inzwischen hat man 

jedoch erkannt, dass diese Maßnahmen negative Folgen mit sich bringen 

und eine Gefahr möglicher Schäden eher verstärken.2 

In Deutschland kommt die Schädlichkeit, die von Hochwasserereignissen 

ausgehen, dahingehend zum Ausdruck, indem sie immer wieder Men-

schenleben fordern und große Sachschäden anrichten. So fielen allein 

38 Menschen dem Elbe-Hochwasser im August 2002 zum Opfer. Mit dem 

offiziell bezifferten Gesamtschaden von rund 11,3 Mrd. € stellt es den bis-

her höchsten Schaden dar, der als Ergebnis von Flusshochwassern in Mit-

teleuropa zu verzeichnen ist.3 Und auch in diesem Jahr ereigneten sich 

wieder Hochwasserereignisse. Zu denken wäre dabei bspw. an das Oder-

Hochwasser im Mai 2010. Während das Ereignis die polnische Seite 

schwer traf, konnten insb. durch die Sanierung und den Neubau von 90 % 

der Oberdeiche nach dem verheerenden Hochwasser von 1997 schlimme 

Ausmaße verhindert werden.4 

                                                 
1 Welt-Online, Worte, online unter http://www.welt.de/die-
welt/politik/article7924479/Worte.html. 
2 VDG, S. 27 - 37. 
3 IKSE, Elb-Dokumentation, S. 3. 
4 SUPERillu.de, Tack: Deichbau an Oder zügig fortsetzen, online unter 
http://www.superillu.de/aktuell/Oder-Hochwasser_2010_1673907.html. 
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Künftig könnten jedoch Hochwasser zu noch kostspieligeren Katastrophen 

werden, denn bereits jetzt zeichnet sich ab, dass durch den Klimawandel 

wohl verstärkt mit häufigeren und extremeren Ereignissen gerechnet wer-

den könnte. Umso wichtiger ist es, geeignete Vorsorgemaßnahmen zu 

treffen. Um die einhergehenden Schäden weiter einzudämmen und den 

Hochwasserschutz zu verbessern, nahm man sich der Problematik auf 

europarechtlicher Ebene an und brachte die Hochwasserrisikomanage-

mentrichtlinie (HWRM-RL) auf den Weg. Deren Umsetzung erfolgte 

schließlich mit dem am 01.03.2010 in Kraft getretenen Gesetz zur Ord-

nung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG). 

 

Die folgende Arbeit soll zunächst die Entstehung von Hochwasserereig-

nissen, deren Auswirkungen sowie Maßnahmen zur Vermeidung aufzei-

gen. Das neue Wasserhaushaltsgesetz in seiner Entstehung sowie den 

einzelnen rechtlichen Regelungen im Hinblick auf den Hochwasserschutz 

soll in einem nachfolgenden Teil schwerpunktmäßig betrachtet werden.  

Des Weiteren sollen Kosten der Hochwasservorsorge und Haftungsrege-

lungen näher beleuchtet werden.  

Letztendlich soll der Hochwasserschutz an konkreten Beispielen wie der 

Flussgebietseinheit Elbe, der Landwirtschaft, Wasserkraftanlagen und 

Grundstückseigentümern verdeutlicht werden. 
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2 Hochwasser 
 

Hochwasser treten weltweit auf und wirken sich meist dahingehend nega-

tiv aus, wo sie mit dem Menschen in Berührung kommen. Sie entstehen 

auf unterschiedlichste Art und Weise. Durch geeignete Maßnahmen gilt 

es, deren nachteilige Auswirkungen einzudämmen. 

 

2.1 Begriffsbestimmung 
 

Hochwasser sind natürliche Ereignisse, die aufgrund verschiedener Wet-

terereignisse in nicht vorhersehbaren Abständen und unterschiedlicher 

Größe und Ausmaß auftreten. Sie entstehen meist durch das Anschwellen 

von Flüssen und deren Übertreten über die Flussufer. Doch welchem Be-

deutungsinhalt wird dem Begriff „Hochwasser“ zugeordnet? 

Erstmals mit dem zum 01.03.2010 in Kraft getretenen Gesetz zur Ordnung 

des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) hat der Gesetz-

geber zum Begriff „Hochwasser“ eine Legaldefinition aufgenommen. Gem. 

§ 72 WHG versteht man darunter „die zeitlich begrenzte Überschwem-

mung von normalerweise nicht mit Wasser bedecktem Land durch oberir-

dische Gewässer oder in Küstengebiete eindringendes Meerwasser“. Mit 

dieser Legaldefinition hat der Gesetzgeber die Begriffsbestimmung des 

Art. 2 Nr. 1 der Richtlinie 2007/60/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates über die Bewertung und das Management von Hochwasserrisi-

ken (HWRM-RL) in leicht modifizierter Form übernommen. Der nun im 

Bundesrecht verankerte Begriff definiert sich demnach unter dem gleich-

bedeutenden Begriff der „Überschwemmung“. Bezug wird dabei nicht nur 

auf die oberirdischen Gewässer5 genommen, sondern explizit auch auf 

Küstengewässer6 ausgeweitet. Als weitere Tatbestandsmerkmale nimmt 

                                                 
5 Gem. § 3 Nr. 1 WHG sind „oberirdische Gewässer“ das ständig oder zeitweise in Betten 
fließende oder stehende oder aus Quellen wild abfließende Wasser. 
6 Gem. § 3 Nr. 2 WHG ist ein „Küstengewässer“ das Meer zwischen der Küstenlinie bei 
mittlerem Hochwasser oder zwischen der seewärtigen Begrenzung der oberirdischen 
Gewässer und der seewärtigen Begrenzung des Küstenmeeres. 
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die Definition „zeitlich begrenzt“ sowie „normalerweise nicht“ auf. Da das 

Gesetz keine fassbare Abgrenzung7 vornimmt, was genau diese Begriff-

lichkeiten bedeuten, bleibt zunächst unklar, was darunter zu verstehen ist. 

Der § 72 WHG ist demnach wenig aussagekräftig und für die Rechtsan-

wendung eher bedeutungslos. 

Eine konkretere Aussage hingegen trifft die DIN 4049 (Hydrologische 

Grundbegriffe). Diese versteht unter Hochwasser „den Zustand in einem 

oberirdischen Gewässer, bei dem der Wasserstand oder Durchfluss einen 

bestimmten Wert erreicht oder überschritten hat“. Der Wasserstand der 

oberirdischen Gewässer, d.h. der Gewässer auf der Landoberfläche, wird 

durch Pegelstandsmessungen ermittelt, welche wiederum die Grundlage 

für die Ermittlung des Durchflusses bilden. Eine Berechnung erfolgt meist 

aus dem Pegelstand und der Fließgeschwindigkeit.8 

 

2.2 Entstehung und Ursachen von Hochwasser 
 

Immer wieder kommt die Frage auf, welchen Einfluss der Mensch am 

Hochwasser hat. Dessen Entstehung und Ausmaß ist von zahlreichen 

Gegebenheiten abhängig, die nicht nur durch den Menschen verursacht 

werden. Hochwasser ist sowohl auf natürliche als auch anthropogene Fak-

toren zurückzuführen. Zu den natürlichen Einflussfaktoren zählt in erster 

Linie die zeitliche und räumliche Verteilung von Niederschlägen, begüns-

tigt durch sonstige Wetter- und Klimaverhältnisse wie Bodenfrost und 

Stürme.9 Während lange, großflächige Dauerregen - in den Wintermona-

ten in Verbindung mit einer Schneeschmelze - die Pegel in großen Flüs-

sen anschwellen lassen, sorgen örtlich begrenzte Starkregen - oft in Kom-

bination mit Gewittern - häufig in kleineren Einzugsgebieten besonders im 

Sommer dafür, dass Bäche und Flüsse in relativ kurzer Zeit über ihre Ufer 

treten.10 Bspw. dem Hochwasserereignis in den zur Elbe gehörigen Ein-

                                                 
7 Czychowski/Reinhardt, S. 986, Rn. 20. 
8 Vgl. DIN 4049, Hydrologische Grundbegriffe, Teil 1, 1979, Teil 2, 1990. 
9 VDG, S. 15. 
10 UBA, Hochwasserschutz, S. 8 f. 
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zugsgebieten des Sommers 2002 ist ein Hochwasser infolge extremer 

Niederschläge zuzuordnen. Ursächlich für die Katastrophe waren insge-

samt vier Niederschlagsereignisse innerhalb der ersten 13 Tage des Mo-

nats August.11 Als Folge waren die bislang höchsten jemals gemessenen 

Wasserstände an den meisten betreffenden Pegelstellen zu verzeichnen. 

Eine wichtige Bedeutung für die Höhe von Wasserständen in Flussein-

zugsgebieten kommt der Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens zu. Durch 

Poren und Hohlräume (in Abhängigkeit von Humusgehalt, Bodenart,  

-mächtigkeit und -dichte) dringt das Wasser in den Boden ein und wird 

dort gespeichert. Ähnlich eines Schwammes ist jedoch die Speicherkapa-

zität irgendwann erschöpft. Der Boden ist gesättigt und nimmt kein Was-

ser mehr auf.12 Dies führt wiederum dazu, dass sich das Wasser auf der 

Oberfläche sammelt, schließlich abfließt und Hochwasser zur Folge hat.13 

Auch aufgrund des bereits nach den ersten 10 Tagen nahezu vollständig 

wassergesättigten Bodens im Einzugsgebiet der Elbe konnte der folgende 

für das Hochwasser im August 2002 ursächliche Dauerregen nicht mehr 

aufgenommen werden und verursachte so ein Übertreten der Flussufer.14 

Eine zusätzliche Wasseraufnahme wird durch das Gefrieren des Bodens 

in den Wintermonaten erschwert.  

Maßgebend für die Höhe eines Hochwassers ist unter anderem auch der 

Bewuchs einer Flussgebietseinheit. Pflanzen und Bäume erzeugen einen 

positiven Effekt, indem ein Teil des Niederschlagswassers an ihnen haften 

bleibt und wieder in die Atmosphäre verdunsten kann, ihre Wurzeln Was-

ser aus dem Boden aufnehmen und durch eine starke Durchwurzelung 

nebst geschaffener Hohlräume die Speichereigenschaft deutlich verbes-

sert.15 

Einem hohen Stellenwert für das Entstehen von Hochwassern wird auch 

der Geländestruktur und dem Gewässernetz zugetragen. Je nach Lage 

des Flusses und Bodenrelief findet das Wasser z. B. in bergigen Land-

                                                 
11 MLU, Hochwasserschutzkonzeption, S. 12. 
12 Bartsch, vorbeugender Hochwasserschutz, S. 23. 
13 VDG, S. 17. 
14 MLU, Hochwasserschutzkonzeption, S. 13. 
15 VDG, S. 18. 
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schaften geringeren Rückhalt, vergleichsweise zum Flachland, da dieses 

durch seinen Boden, den größeren Flächen oder auch in ihren Auen ge-

speichert werden kann.16 

 

Neben den natürlichen Ursachen leisten anthropogene Faktoren einen 

wesentlichen Beitrag zur Hochwasserentstehung. Infolge menschlicher 

Einflüsse fehlt es den Flüssen zunehmend an Wasserrückhalt. So führen 

vor allem die Flächenversiegelungen in den Flusseinzugsgebieten für 

Siedlungs- und Verkehrsflächen zu einer Verringerung von Versickerungs-

flächen für Regenwasser, welches über die Regenwasserkanalisation di-

rekt in die Gewässer eingeleitet wird.17 

Durch die landwirtschaftliche Nutzung der ausgesprochen nährstoffreichen 

Flächen an den Flüssen werden die Bodeneigenschaften und der Be-

wuchs verändert. Die Umwandlung von Grünland in Ackerland sowie 

Waldrodungen vermindern den Bewuchsspeicher und fördern die Boden-

erosion; durch die Bearbeitung mit schweren Maschinen wird der Boden 

zunehmend verdichtet, dessen Bodenstruktur nachhaltig gestört und der 

Oberflächenabfluss damit beschleunigt; Flurbereinigungen mit dem Ziel 

größerer Bewirtschaftungsflächen führen zu einer „Ausräumung der Land-

schaft“ durch Beseitigung von Hecken oder auch Feldgehölzen und damit 

zur Beseitigung des Bewuchsspeichers.18 

Veränderungen der Gewässerstruktur an den Flüssen Deutschlands füh-

ren ebenfalls zu einer schnelleren Hochwasserentstehung. Eindeichun-

gen, Uferbefestigungen und andere Flussausbaumaßnahmen haben ei-

nen erheblichen Verlust von natürlichen Überschwemmungsflächen (sog. 

Retentionsräumen) zur Folge.19 An der Elbe wurden bspw. seit dem 

12. Jahrhundert Eindeichungen vorgenommen. Dies führte wiederum zu 

einem Rückgang der Flächen für den Rückhalt des Wassers um 86 % 

(von 6 172 Quadratkilometer auf heute lediglich 838 Quadratkilometer). 

                                                 
16 Bartsch, vorbeugender Hochwasserschutz, S. 22. 
17 MLU, Hochwasserschutzkonzeption, S. 5; UBA, Hochwasserschutz, S. 13. 
18 VDG, S. 20 f; MLU, Hochwasserschutzkonzeption, S. 5 f. 
19 Bartsch, vorbeugender Hochwasserschutz, S. 26. 
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Erhöht wurde die Hochwassergefahr aber vor allem durch die Verkürzung 

der Flussläufe infolge von Flussbegradigungen. Dies bewirkte unweiger-

lich eine Zunahme der Fließgeschwindigkeit und damit eine höhere und 

steilere Hochwasserwelle. So wurde der Oberrhein um etwa 82 km und 

der Niederrhein um etwa 23 km in seiner Lauflänge verkürzt und folglich 

die Fließzeit des Rheins bspw. auf der Strecke Basel/Maxau um 30 Std. 

verringert.20 

Einschlägig diskutiert wird seit geraumer Zeit auch, inwieweit das sich 

wandelnde Klima auf die Hochwasserereignisse auswirkt. Als Folge des 

sich weltweit abzeichnenden Treibhauseffektes führen steigende Tempe-

raturen dazu, dass sich der Wasserkreislauf beschleunigt und so häufiger 

Extremniederschläge mit sich bringt.21 Bei Forschungen im Rahmen der 

KLIWA22 hat sich herausgestellt, dass seit 1970 die Anzahl an Starknie-

derschlägen in Südwestdeutschland zugenommen hat.23 Auch haben Un-

tersuchungen ergeben, dass sich die Temperaturen in Deutschland um 

0,8 °C seit dem vergangenen Jahrhundert erhöht habe n und künftig sogar 

von einem weiteren Anstieg bis 2080 um weitere 1,6 bis 3,6 °C auszuge-

hen ist.24 Infolge des Klimawandels könnte daher in Zukunft in Deutsch-

land mit einer Verschärfung der Hochwassersituation zu rechnen sein. 

 

                                                 
20 UBA, Hochwasserschutz, S. 14 - 15. 
21 VDG, S. 48 f. 
22 Bei der KLIWA handelt es sich um ein gemeinsames Forschungsvorhaben mit Bayern 
und dem Deutschen Wetterdienst „Klimaveränderungen und Konsequenzen für die Was-
serwirtschaft“. 
23 Akademie für Natur- und Umweltschutz Baden-Württemberg, Klimaschutz und Hoch-
wasservorsorge, 2004, S. 11. 
24 UBA, Hochwasserschutz, S. 10 f. 
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2.3 Auswirkungen von Hochwasserereignissen 
 

Hochwasserereignisse können zahlreiche Schäden für Mensch und Natur 

hervorrufen. Erst durch Ansiedlung in den Flusstälern haben sich die 

Menschen jedoch dem Hochwasserrisiko und der daraus resultierenden 

Gefährdung ausgesetzt. Hingegen weisen Überschwemmungen in der 

Natur eine wichtige ökologische Funktion auf. So sind regelmäßige Über-

flutungen ein lebenswichtiges Ereignis der natürlichen Flussauen und bil-

den durch Schaffung von Kies- und Schotterbänken über dem Wasser 

sowie Inseln zwischen Verzweigungen eine Lebensraumvielfalt für zahl-

reiche Tierarten (z. B. Eisvögel, Uferschwalben, Ringelnatter, Biber, 

Fischotter und Insekten). Im Wege des Fortpflanzungszyklus bieten sie 

Fischen Laichplätze auf überfluteten Grasflächen.25 

Beeinträchtigungen infolge von Hochwasser erfährt die Natur jedoch dort, 

wo Überschwemmungen zu einer Zerstörung von Vegetation, Artenverlust 

und einer Veränderung des Grundwasserhaushalts führen. Eine besonde-

re Gefahr für die Umwelt geht von möglichen Freisetzungen von Schad-

stoffen wie Altlasten, ausgelaufenen Öltanks oder unbehandelten Abwäs-

sern aus. Diese werden meist großflächig in den Überschwemmungsge-

bieten verteilt und als Schlammrückstände zurückgelassen. Indem diese 

toxischen Stoffe auf landwirtschaftlichen Flächen verbleiben, entsteht 

gleichzeitig für den Menschen die Gefahr, dass sie in die menschliche 

Nahrungskette gelangen.26  

 

Für die Menschen in Flusseinzugsgebieten haben Hochwasser aber vor 

allem materielle und finanzielle Auswirkungen sowohl im privaten, gewerb-

lichen als auch infrastrukturellen Bereich. Große Sachschäden werden 

meist an Wohnhäusern und deren Einrichtung verursacht. Erhebliche fi-

nanzielle Kosten entstehen insb. durch Zerstörung von Industrieanlagen 

und die dadurch hervorgerufenen Produktionsausfälle in Unternehmen 

                                                 
25 VDG, S. 5 - 11. 
26 Bartsch, vorbeugender Hochwasserschutz, S. 28 - 30. 
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oder auch Ernteausfälle in der Landwirtschaft. Besonders schadensträch-

tig ist auch die Infrastruktur. Während des Elbe-Hochwassers im Au-

gust 2002 wurden so allein 740 km Straßen, 180 Brücken und 20 % des 

Schienennetzes geschädigt. Der Einsatz von Feuerwehr, Katastrophen-

schutz und auch Schäden an Hochwasserschutzeinrichtungen infolge von 

Deichbrüchen oder auch Böschungsrutschungen verursachen ebenfalls 

enorme Kosten. Wichtige Kulturgüter, (z. B. die Dresdner Altstadt mit ih-

rem Zwinger und der Semperoper bei dem Elbhochwasser 2002) können 

ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen werden. Schwerer wiegt jedoch der 

Verlust von Menschenleben.27 

 

2.4 Vermeidung von Hochwasserereignissen 
 

Hochwasser lassen sich nicht verhindern. Jedoch bieten geeignete 

Schutzmaßnahmen die Möglichkeit, potenzielle Risiken und Schäden an 

den Schutzgütern des Menschen zu reduzieren oder sogar zu vermeiden. 

Einen 100%igen Schutz bietet der Hochwasserschutz aber nicht. Dem 

Aufgabenfeld des Hochwasserschutzes kann daher nur die Minimierung 

von Schadensrisiken und die Beeinflussung des Hochwassergeschehens 

zugeordnet werden.28 

 

Fester Bestandteil des modernen Hochwasserschutzes ist zum einen der 

technische Hochwasserschutz. Dauerhaften Schutz bieten hierbei Maß-

nahmen wie Talsperren, Deichbauten und Deichrückverlegungen, Rück-

haltebecken, Flutungspolder, Freihaltung von Überschwemmungsflächen 

oder der Bau von Ufermauern.29 Zur Verminderung der Hochwassergefahr 

existieren allein in Deutschland 500 Talsperren und Rückhaltebecken mit 

einem Volumen von ca. 1.000 Mio. m³. Deiche und Ufermauern erstrecken 

sich über eine Gesamtlänge von über 7.500 km.30 Im Wege der akuten 

                                                 
27 VDG, S. 42 f; UBA, Hochwasserschutz, S. 17 f. 
28 Bartsch, vorbeugender Hochwasserschutz, S. 36. 
29 MLU, Hochwasserschutzkonzeption, S. 41. 
30 VDG, S. 54 f. 
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Hochwasserabwehr werden weiterhin mobile Schutzeinrichtungen einge-

setzt. Hierzu zählen vor allem Sandsäcke, Folien oder Leichtbauwände. 

 

Da Deiche und andere technische Schutzeinrichtungen keinen absoluten 

Hochwasserschutz bieten können, hat das Hochwasserflächenmanage-

ment im Rahmen des Hochwasserschutzes die wichtige Aufgabe, anfal-

lendes Wasser durch die Komponenten Boden, Auen, Bewuchs, Gelände 

und Gewässer an dessen sofortigem Abfließen zu hindern. Ein gezielter 

Wasserrückhalt in den Gewässern und auf den Auenflächen kann unter 

anderem durch den Erhalt, Sicherung und Wiederherstellung von naturna-

hen Gewässerstrukturen durch Renaturierungsmaßnahmen erreicht wer-

den. Deichrückverlegungen, Flächenstilllegungen und Gewässerrandstrei-

fen schaffen wertvolle zusätzliche Retentionsräume.31 Eine konkrete Wir-

kung lässt sich aber auch durch den Wasserrückhalt in der Fläche erzie-

len. Dezentrale Versickerung von Niederschlagswasser (z. B. durch was-

serdurchlässige Wegbefestigungen), standortgerechte Landwirtschaft 

(z. B. durch Begrenzung des Einsatzes schwerer Maschinen), Ackerflä-

chenstilllegungen (z. B. durch Umwandlung von Ackerland in Dauergrün-

land) oder auch Wiederaufforstung von Flächen sind geeignete Mittel da-

für, die Flächennutzung zugunsten des Wasserrückhalts zu verändern.32 

 

Zur Reduzierung möglicher Schadenspotenziale bedarf es allerdings auch 

einer geeigneten Hochwasservorsorge. Diese umfasst die Bereiche der 

Flächen-, Bau-, Verhaltens- und Risikovorsorge.  

Die Flächenvorsorge hat dabei die Aufgabe, natürliche Rückhalte- und 

Retentionsflächen für Hochwasser, z. B. durch Festsetzung von Über-

schwemmungsgebieten, bereitzustellen und damit eine weitere Bebauung 

dieser Gebiete zu unterbinden.33  

Im Wege der Bauvorsorge soll eine Vermeidung oder Verminderung von 

Hochwasserschäden an Bauten durch eine angepasste Bauweise und 

                                                 
31 VDG, S. 61. 
32 UBA, Hochwasserschutz, S. 27 - 31. 
33 VDG, S. 57; MLU, Hochwasserschutzkonzeption, S. 33. 
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Nutzung erreicht werden. Beim Hausbau sollte z. B. auf Verwendung von 

wasserunempfindlichen Baumaterialien, Stelzenbauweise, ein möglicher 

Verzicht oder Abdichtung der Untergeschosse sowie auch auf eine sichere 

Ausführung von Öltanks geachtet werden.34  

Im Rahmen eines planvollen Handelns in einem Katastrophenfall ist die 

Verhaltensvorsorge von besonderer Wichtigkeit. Als Teilgebiete fungieren 

vor allem funktionierende Hochwasservorhersagen (z. B. durch Aufzeich-

nung von Pegelständen, Dokumentation vergangener Hochwasserereig-

nisse, Wettervorhersagen) sowie rechtzeitige Hochwasserwarnungen, ei-

ne koordinierte Katastrophenschutzplanung und deren Informationswei-

tergabe durch den Einsatz von Medien wie Internet, Rundfunk, Fernsehen 

oder Presse.35 Im Bereich der Verhaltensvorsorge wurde so bspw. eine 

bundeseinheitliche Internetseite geschaffen, die über aktuelle Pegelstände 

informiert.36 

Hochwasser verursachen auch immer finanzielle Schäden. Zwar kommen 

den Betroffenen in solch einem Fall meist staatliche finanzielle Hilfen, 

zinsgünstige Darlehen, Steuererleichterungen oder auch Spenden zugute, 

jedoch reicht dies oft nicht zur vollständigen Schadensbehebung aus. Zur 

Absicherung von Schadensfällen sieht die Risikovorsorge vor, sich mittels 

einer Elementarversicherung ausreichend abzusichern.37 

Zur weiteren Verbesserung und Gewährleistung eines ordnungsgemäßen 

Hochwasserschutzes hat der Gesetzgeber mit dem neuen Wasserhaus-

haltsgesetz einen bundeseinheitlichen Handlungsrahmen geschaffen, de-

ren rechtliche Regelungen nun seiner Umsetzung bedürfen. 

 

                                                 
34 UBA, Hochwasserschutz, S. 24 - 26. 
35 VDG, S. 58 f; UBA, Hochwasserschutz, S. 34 f. 
36 s. online unter http://www.hochwasserzentralen.de oder auch http://www.elwis.de. 
37 UBA, Hochwasserschutz, S. 35 f; VDG, S. 59 f. 
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3 Das neue Wasserhaushaltsgesetz 

 

Am 1. März diesen Jahres ist das neue Wasserhaushaltsgesetz des Bun-

des in Kraft getreten. Damit löst es das alte WHG von 1957 nach über 

50 Jahren ab. 

Mit seinen insgesamt 106 Vorschriften in 6 Kapiteln verfolgt das WHG den 

Zweck einer nachhaltigen Gewässerbewirtschaftung (§ 1 WHG). Dem 

sechsten Abschnitt des dritten Kapitels sind die nunmehr bundeseinheitli-

chen Vorgaben des Hochwasserschutzes gewidmet. Den Weg dafür be-

reitete die seit dem Jahr 2006 bestehende neue Verfassungslage. Der 

Hochwasserschutz soll dazu beitragen, insb. durch Rückhaltung von Was-

ser in der Fläche, der Entstehung von nachteiligen Hochwasserfolgen vor-

zubeugen und natürliche und schadlose Abflussverhältnisse an oberirdi-

schen Gewässern zu gewährleisten (§ 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 6 WHG). 

 

3.1 Der Weg zum neuen WHG im Rahmen des Hochwas-
serschutzes 

 

Die Thematik des Hochwasserschutzes tritt immer dann in die Köpfe der 

Menschen, wenn Hochwasserkatastrophen auftreten. Genauso schnell 

verblassen sie jedoch auch und damit die Bereitschaft zur Übernahme 

kostenpflichtiger Maßnahmen. Erst mit den Hochwasserereignissen der 

letzten Jahre, insb. mit dem Elbe-Hochwasser im August 2002, wurde die 

Problematik konkret aufgegriffen und Vorgaben zum Hochwasserschutz 

auf den Weg gebracht. 

 

3.1.1 Europäische Wasserrahmenrichtlinie 
 

Mit Schaffung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) vom 23. Oktober 2000, 

in Kraft getreten am 22.12.2000, wurde der Weg für eine integrierte Ge-
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wässerschutzpolitik in Europa geebnet.38 Die Richtlinie strebt die Schaf-

fung eines Ordnungsrahmens für den Schutz der Oberflächen-, Über-

gangs- und Küstengewässer und des Grundwassers an. Jedoch zeigt die 

WRRL keinen direkten Bezug zum Thema Hochwasserschutz auf.39 Indi-

rekte Hinweise finden sich jedoch an verschiedenen Stellen wieder. So 

z. B. im Art. 1e WRRL, der das Ziel der Schaffung eines Ordnungsrah-

mens für den Schutz der Gewässer und des Grundwassers festlegt, „ei-

nen Beitrag zur Minimierung der Auswirkungen von Überschwemmungen 

und Dürren“ zu leisten.40 Der Grund für die außer Betrachtlassung der 

Hochwasserschutzfragen lag darin, dass zum Zeitpunkt der Verabschie-

dung der WRRL die erforderliche Einstimmigkeit in Hochwasserschutzfra-

gen gem. Art. 175 Abs. 2 EGV nicht erreicht werden konnte.41 42 

 

3.1.2 Gesetz zur Verbesserung des vorbeugenden Hoch was-
serschutzes 

 

Weitreichende Fortschritte wurden im Jahre 2005 erzielt. Aufgrund der 

verheerenden Hochwasserereignisse der vergangenen Jahre, insb. durch 

das Elbe-Hochwasser, wurde das Bewusstsein für den Hochwasserschutz 

erneut geschärft. Der Gesetzgeber hat darauf reagiert und eine Modifizie-

rung des WHG in Form des Gesetzes zur Verbesserung des vorbeugen-

den Hochwasserschutzes vom 3. März 200543 erlassen und damit Rege-

lungen für den vorbeugenden Hochwasserschutz im WHG, BauGB, ROG, 

WaStrG und dem Gesetz über den deutschen Wetterdienst festgelegt. Als 

Basis dieses Artikelgesetzes diente ein Fünf-Punkte-Programm, welches 

unmittelbar nach dem Elbe-Hochwasser im Sommer 2002 aufgestellt wur-

                                                 
38 ABl. der Europäischen Union, L 327 vom 22.12.2000, S.1 ff. 
39 Vgl. Reinhardt, NuR, S. 468. 
40 Art. 1e WRRL. 
41 Albrecht/Wendler, NuR, S. 608. 
42 ABl. der Europäischen Union Nr. 2 157/11; EGV zwischenzeitlich umbenannt in „Ver-
trag über die Arbeitsweise der Europäischen Union“, vgl. Art. 192, ABl. der Europäischen 
Union Nr. C 115. 
43 Deutscher Bundestag, Gesetz zur Verbesserung des vorbeugenden Hochwasser-
schutzes, BGBl. 2005 Teil 1, Nr. 26 vom 09.05.2005. 
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de.44 Zu den inhaltlichen Arbeitsschritten zählen ein gemeinsames Hoch-

wasserschutzprogramm von Bund und Ländern, länderübergreifende Akti-

onspläne - internationale Fachkonferenzen, das Voranbringen europäi-

scher Zusammenarbeit, die Überprüfung des Flussausbaus - Entwicklung 

umweltfreundlicher Schifffahrt sowie Sofortmaßnahmen zum Hochwasser-

schutz. Zum Abbau bestehender Regelungs- und Vollzugsdefizite beim 

Hochwasserschutz wurde daher das WHG ergänzt durch den § 31a WHG, 

welcher die zentralen Ziele und Grundsätze des Hochwasserschutzes 

normiert.45 Hierzu zählten insb. die Rückhaltung von Hochwasser und die 

Einführung der Schadensminderungspflicht. Der § 31d WHG regelte indes 

die Aufstellung flussgebietsbezogener Hochwasserschutzpläne. 

 

3.1.3 Föderalismusreform 
 

Einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung des Hochwasserschutzes 

leistete die Föderalismusreform im Jahre 2006. 

Zur Vereinheitlichung und Vereinfachung des Umweltrechts gab es immer 

wieder Anläufe zu einem Umweltgesetzbuch (UGB). So auch mit einem 

entsprechenden Entwurf im Jahre 1999. Im Rahmen der konkurrierenden 

Gesetzgebung zum BImSchG, KrW-/AbfG, BBodschG und der Rahmen-

gesetzgebung zum WHG und BNatSchG scheiterte dieses Projekt jedoch 

an verfassungsrechtlichen Bedenken.  

Durch die Föderalismusreform 2006 schien dessen Umsetzung und damit 

auch eine Schaffung einheitlicher Regelungen zum Hochwasserschutz 

nun in greifbare Nähe zu rücken. Auf Grundlage des Gesetzes zur Ände-

rung des Grundgesetzes (GG-ÄndG) vom 28.08.2006 wurde die Rahmen-

gesetzgebung abgeschafft (Art. 1 Nr. 7 litt. A) oo) GG-ÄndG). Mit der Auf-

hebung des Art. 75 GG a. F. wurde der Bereich Wasserhaushalt in die 

                                                 
44 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 5-Punkte-
Programm der Bundesregierung, online unter 
http://www.bmu.de/gewaesserschutz/doc/print/3114.php [13.06.2010]. 
45 Deutscher Bundestag, Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes 
zur Verbesserung des vorbeugenden Hochwasserschutzes, Drucks. 15/3168, S. 8. 



  
 Das neue Wasserhaushaltsgesetz 
   

 

15 

konkurrierende Gesetzgebung (Art. 74 Abs. 1 Nr. 32 GG) überführt. Be-

reits frühere Bestrebungen, das Wasserecht in die konkurrierende Ge-

setzgebung des Bundes zu überführen, verliefen immer wieder im San-

de.46 Durch die Föderalismusreform bestand nun erneut die Möglichkeit, 

ein einheitliches UGB einzuführen. Trotz verstärkter Bemühungen des 

Bundes und der Vorlage eines Referentenentwurfes im November 2008 

sollte das Vorhaben im Februar 2009 aufgrund politischer Kontroversen 

scheitern.47  

Um eine drohende Rechtszersplitterung unter anderem auf dem Gebiet 

des Wasserrechts zu verhindern, legte das Bundesumweltministerium we-

nige Tage später einen gleichlautenden Gesetzentwurf zur Neuregelung 

des Wasserrechts aus dem zweiten Buch des ursprünglich geplanten 

UGB II und auch dem UGB I vor.48 So wurden die Regelungen zum 

Hochwasserschutz der ursprünglichen §§ 56 - 64 UGB II übernommen 

und in das neue WHG eingegliedert.49 Die Durchführung des Gesetzge-

bungsverfahrens des neuen WHG bedurfte jedoch wegen des so genann-

ten Moratoriums gem. Art. 125b GG großer Eilbedürftigkeit.50 Mit 

Art. 125b Abs. 1 S. 3 GG bestand die Gefahr, dass die Länder abwei-

chende Regelungen zum Wasserrecht ab dem 01.01.2010 erlassen und 

von rahmenrechtlichen Vorgaben des bestehenden Wasserrechts abwei-

chen. Das Gesetz zur Neuregelung des Wasserrechts vom 31.07.2009 

wurde schließlich ohne große Widerstände umgesetzt und am 6. Au-

gust 2009 im BGBl. verkündet. 51 52 Mit Wirkung vom 01.03.2010 hat das 

novellierte WHG die bisherigen Regelungen abgelöst und damit auch die 

durch Hochwasserschutzgesetz 2005 geschaffenen Rahmenvorschriften 

zu einer Vollregelung ausgebaut. 

 

                                                 
46 Vgl. z. B. Deutscher Bundestag, Drucks. 2/3158, S. 1 ff. 
47 Vgl. Kotulla, NVwZ 2010, S. 79; Czychowski/Reinhardt S. 55; Müggenborg, NJW, 961. 
48 Müggenborg, NJW, S. 961. 
49 Vgl. auch Kotulla, NVwZ 2010, S. 79. 
50 Müggenborg, NJW, S. 961; Ludwig, NuR, S. 703; Rolfsen, NuR, S. 765 f. 
51 Müggenborg, NJW, S. 961. 
52 BGBl I, S. 2585 (Nr. 51). 



  
 Das neue Wasserhaushaltsgesetz 
   

 

16 

3.1.4 Richtlinie 2007/60/EG 
 

Vorangetrieben wurde die Verabschiedung des neuen WHG vor allem 

auch durch die europarechtlichen Vorgaben zur Umsetzung der Richtlinie 

2007/60/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. Oktober 2007 über die Bewertung und das Management von Hoch-

wasserrisiken (HWRM-RL) bis zum 26.11.2009 (Art. 17 HWRM-RL).53 Als 

Folge extremer Hochwasserereignisse zwischen 1998 und 2002 und der 

daraus resultierenden menschlichen Verluste und enormen finanziellen 

Schäden hat die Europäische Kommission darauf hingewirkt, den europa-

weiten Hochwasserschutz voranzutreiben und eine konzentrierte Aktion 

für das Hochwasserrisikomanagement in die Wege zu leiten.54 

Die Hochwasserrisikomanagementrichtlinie strebt eine Reduzierung 

hochwasserbedingter Risiken für die menschliche Gesundheit, die Um-

welt, die Kulturgüter, die Infrastrukturen und die Wirtschaft an. Für die 

Umsetzung sieht die Richtlinie 2007/60/EG dabei grundlegende Instru-

mente in einem Drei-Stufen-Ansatz vor.55 Die erste Stufe sieht eine vorläu-

fige Bewertung der Hochwasserrisiken und daraus resultierende Festset-

zung von Risikogebieten (Art. 5 HWRM-RL) bis zum 22. Dezember 2011 

vor. Für diese Gebiete sind sodann in einem zweiten Schritt Hochwasser-

gefahrenkarten zur Dokumentation von Hochwasserwahrscheinlichkeiten 

sowie Hochwasserrisikokarten mit Angaben zu potenziellen hochwasser-

bedingten nachteiligen Auswirkungen (Art. 6 Abs. 5 HWRM-RL) bis zum 

22. Dezember 2013 anzufertigen. Die dritte Stufe umfasst schließlich die 

Erstellung von Hochwasserrisikomanagementplänen auf Grundlage der 

Karten nach Art. 6 HWRM-RL bis 22. Dezember 2015 (Art. 7 HWRM-RL). 

                                                 
53 ABl. der Europäischen Union, L 288/27 vom 06.11.2007. 
54 ABl. der Europäischen Union, C 221/08, S. 35 - 36. 
55 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU), Europäi-
sches Parlament verabschiedet EU-Hochwasserrisikomanagementrichtlinie (EU-HWRM-
RL), online unter http://www.bmu.de/gewaesserschutz/hochwasserschutz/doc/37811.php 
[12.09.2010]. 
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Schließlich schreibt die Hochwasserrisikomanagementrichtlinie eine Betei-

ligung der Öffentlichkeit (Art. 10 HWRM-RL) sowie eine enge Abstimmung 

mit der WRRL (Art. 9 HWRM-RL) vor.  

Umgesetzt wurden die EU-Vorgaben schließlich durch die §§ 72 - 75, 

79 Abs. 1, 80 WHG. 

 

3.2 Zielsetzung des neuen WHG 
 

Mit der Novellierung des WHG verfolgte der Gesetzgeber vier zentrale 

Ziele. Zum einen wurde mit der Umsetzung bewirkt, dass das bis dato gel-

tende Rahmenrecht durch Vollregelungen ersetzt wurde.56 Zum anderen 

galt es, EG-rechtliche Bestimmungen in nationales Recht, z. B. gem. 

Art. 17 HWRM-RL bis zum 26.11.2009, zu implementieren. Damit wurden 

zugleich die WRRL, HWRM-RL und die Grundwasserrichtlinie umgesetzt. 

Die bisher im Landesrecht geregelten Bereiche der Wasserwirtschaft sind 

in das Bundesrecht überführt worden, soweit ein Bedürfnis nach bundes-

einheitlichen Regelungen bestand. So wurden neben den bisherigen Vor-

schriften des WHG auch landesrechtlich bewährte Regelungen in das 

Bundesrecht einbezogen.57 

Ein wesentlicher Aspekt bestand darin, eine Vereinheitlichung und Verein-

fachung mit dem neuen WHG herbeizuführen.58 Das WHG gliedert sich in 

seiner ersten Gliederungsebene wie das alte WHG in sechs Sachgebiete. 

Die Aufteilung erfolgt jedoch nun in „Kapitel“ (zuvor „Teile“). Thematisch 

unverändert ist nur das Kapitel 6 „Bußgeld- und Überleitungsbestimmun-

gen“ geblieben. Anstelle der bisher schwerpunktmäßig gewässerarten-

spezifischen Unterteilung ist jetzt eine auf die Gewässerbewirtschaftung 

                                                 
56 Vgl. 3.1.3. 
57 Stüer/Buchsteiner, DÖV, S. 262; vgl. auch Deutscher Bundesrat, Gesetzentwurf der 
Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Wasserrechts, 
Drucks. 280/09, S. 1 ff. 
58 s. Deutscher Bundestag, Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD, Ent-
wurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Wasserrechts, Drucks. 16/12275, S. 1 ff (im 
Folgenden zitiert als BTDrucks. 16/12275); Deutscher Bundestag, Beschlussempfehlung 
und Bericht des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Drucks. 
16/13426, S. 1 ff (im Folgenden zitiert als BTDrucks. 16/13426). 
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ausgerichtete Staffelung getreten.59 Eingeleitet wird das Gesetz durch die 

„Allgemeinen Bestimmungen“ (§§ 1 - 5 WHG), gefolgt vom 2. Kapitel der 

„Bewirtschaftung von Gewässern“ (§§ 6 - 49 WHG), den „Besonderen 

wasserwirtschaftlichen Bestimmungen“ des Kapitel 3 (§§ 50 - 95 WHG), in 

den §§ 96 – 99 WHG umfassenden Kapitel 4 „Entschädigung, Ausgleich“ 

und das im Kapitel 5 thematisierte Thema der „Gewässeraufsicht“ 

(§§ 100 - 102 WHG). Eine einfachere und übersichtlichere Gestaltung 

rechtlicher Regelungen zum Hochwasserschutz wurde jedoch vom Ge-

setzgeber nicht erreicht. Neben der Umsetzung der Hochwasserrisikoma-

nagementrichtlinie wurden die bisherigen Rechtsvorschriften lediglich zu-

sammengeführt.60 Überdies hinaus bestehen weiterhin 16 unterschiedliche 

Landeswassergesetze. Zusätzlich ermächtigt das neue WHG die Länder 

an vielen Stellen, eigene Regelungen vorzunehmen (vgl. §§ 20 Abs. 1, 25 

oder auch 38 Abs. 3).61 Die Erreichung des Ziels „Systematisierung und 

Vereinheitlichung“ und damit eine „bessere Verständlichkeit und Praktika-

bilität“ dürfte daher nur teilweise erreicht worden sein. 

 

3.3 Hochwasserschutz im neuen WHG 

 

Der Hochwasserschutz findet sich in den rechtlichen Regelungen der 

§§ 72 - 81 WHG wieder. 

Im § 72 WHG wird zunächst der Begriff des Hochwassers definiert. Es 

folgen „die Bewertung von Hochwasserrisiken, Risikogebiete“ (§ 73 WHG), 

„Gefahrenkarten und Risikokarten“ (§ 74 WHG) sowie die „Risikomana-

gementpläne“ (§ 75 WHG). Die §§ 76 - 79 WHG treffen Regelungen zu 

„Überschwemmungsgebiete an oberirdischen Gewässern“, „Rückhalteflä-

chen“ und „Besondere Schutzvorschriften für festgesetzte Überschwem-

mungsgebiete“. Die §§ 79 - 81 WHG enthalten schließlich Vorschriften zu 

„Information und aktive Beteiligung“, „Koordinierung“ und „Vermittlung 

                                                 
59 Rolfsen, NuR, S. 766. 
60 Rolfsen, NuR, S. 769. 
61 BTDrucks. 16/13426, S. 26. 



  
 Das neue Wasserhaushaltsgesetz 
   

 

19 

durch die Bundesregierung“. Ergänzt wird das Hochwasserschutzrecht 

durch die Hochwassersorgfaltspflicht des § 5 Abs. 2 WHG. 

 

3.3.1 Änderungen gegenüber dem bisherigen WHG 
 

Das maßgebende Bundes-Hochwasserschutzrecht des neuen WHG um-

fasst in ihren Regelungen Vorschriften aus dem bisherigen Recht (§§ 76 -

78, 79 Abs. 2 und 81 WHG) sowie solche, die zur Umsetzung der Hoch-

wasserrisikomanagementrichtlinie dienen (§§ 72 - 75, 79 Abs. 1 und 

80 WHG). Es löst damit das in den §§ 31a – 32 WHG a. F. verankerte 

rahmenrechtliche Hochwasserschutzrecht durch Vollregelungen ab.  

 

Neuerungen zum bisherigen Recht ergeben sich durch die Einführung des 

von der HWRM-RL im Wesentlichen übernommenen Hochwasserbegriffs 

(§ 72 WHG), der nun erstmals neben Binnenhochwasser auch Regelun-

gen zum Küstenhochwasser enthält sowie den drei grundlegenden In-

strumenten Bewertung des Hochwasserrisikos und Festsetzung von 

Hochwasserrisikogebieten, Gefahren- und Risikokarten sowie Hochwas-

serrisikomanagementpläne (§§ 73 - 75 WHG).  

Auch die Kategorie der Überschwemmungsgebiete wurde im neuen WHG 

beibehalten. Jedoch sind die bisherigen Regelungen des § 31b WHG a. F. 

zur besseren Übersichtlichkeit auf mehrere Einzelvorschriften aufgeteilt 

(§§ 76 - 78 WHG) und inhaltlich erweitert. Mit § 77 WHG wurde eine ei-

genständige Regelung zu den Rückhalteflächen herausgestellt (ehemals 

§ 31b Abs. 6 WHG a. F.). Inhaltliche Änderungen zu den Regelungen der 

Überschwemmungsgebiete haben sich dahingehend ergeben, indem die 

Begriffsbestimmung (§ 31b Abs. 1 WHG a. F.) auf Küstengewässer erwei-

tert wurde. Die zur Hochwasserentlastung und Rückhaltung beanspruch-

ten Gebiete sind von der Landesregierung durch Rechtsverordnung als 

Überschwemmungsgebiete festzusetzen. Im § 78 WHG wurden die bis-

lang im § 31b Abs. 2 Satz 6 - 8, Abs. 3 und Abs. 4 WHG a. F verankerten 

besonderen Schutzvorschriften für festgesetzte Überschwemmungsgebie-
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te als eigenständige Regelung aufgenommen. Ergänzend dazu sind Re-

gelungen aus dem Landesrecht übernommen.62 Die Informationspflicht 

und aktive Beteiligung gem. § 79 Abs. 1 WHG ist ebenfalls eine Neurege-

lung, die der Umsetzung der HWRM-RL dient, ebenso die Pflicht zur Ko-

ordinierung gem. § 80 WHG. 

Bedingt durch die Einführung der „Risikogebiete“ zählt dagegen die Kate-

gorie der „überschwemmungsgefährdeten Gebiete“ gem. § 31c WHG a. F 

nicht mehr zum Regelungsinhalt des WHG. Aufgrund der vergleichbaren 

Regelung der Risikomanagementpläne (§ 75 WHG) war darüber hinaus 

die Regelung zu den Hochwasserschutzplänen (§ 31d WHG a. F.) ent-

behrlich.  

Änderungen zur hochwasserschutzbedingten Sorgfaltspflicht des 

§ 5 Abs. 2 WHG (§ 31a Abs. 2 WHG a. F.) haben sich lediglich dahinge-

hend ergeben, das diese mit der allgemeinen Sorgfaltspflichtregelung des 

§ 1a Abs. 2 WHG a. F. zu einer abgeschlossenen Regelung in § 5 WHG 

zusammengeführt wurde. 

In ihrem wesentlichen Inhalt unverändert geblieben ist im Übrigen die Re-

gelung des § 81 WHG (§ 32 Abs. 2 WHG a. F.) über die Vermittlung durch 

die Bundesregierung. 

 

3.3.2 Bewertung von Hochwasserrisiken, Risikogebiet e 
 

Zur Vermeidung, Schutz und Vorsorge von Hochwasserrisiken für Leib 

und Leben des Menschen, der Umwelt und bedeutender materieller Güter 

hat im Rahmen des Hochwasserschutzes des § 73 WHG in einem der ers-

ten Schritte eine auf Grundlage einer Hochwasserrisikobewertung vorzu-

nehmende Bestimmung der Risikogebiete zu erfolgen. Die Vorschrift dient 

der Umsetzung der Art. 2 - 5, 13 - 14 der HWRM-RL und lehnt sich im 

Wesentlichen stark an den Richtlinientext an.  

                                                 
62 z. B. § 78 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 3, 4, 7 und 8 WHG entsprechen weitgehend den Rege-
lungen des SächsWG. 
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Grundlage für die Bewertung bildet die Legaldefinition des Begriffs „Hoch-

wasserrisiko“ des § 73 Abs. 1 Satz 2 WHG. Darunter ist „die Kombination 

der Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Hochwasserereignisses mit den 

möglichen nachteiligen Hochwasserfolgen für die menschliche Gesund-

heit, die Umwelt, das Kulturerbe, wirtschaftliche Tätigkeiten und erhebliche 

Sachwerte“ zu verstehen. Die Definition erfasst vor allem die Schutzgüter 

des Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG (Leben und körperliche Unversehrtheit), ge-

schützt werden allerdings auch alle gegenständlichen Kulturgüter (z. B. 

Denkmäler, Objekte der Baukultur, kulturell bedeutsame Sammlungen, 

etc.), industriell und gewerblich genutzte Einrichtungen und Anlagen, Inf-

rastruktur (z. B. für Verkehr, Kommunikation, Ver- und Entsorgung) sowie 

auch die Funktionstüchtigkeit wichtiger Einrichtungen bei Hochwasserer-

eignissen. Mit der generalklauselartigen Auffangbestimmung der „erhebli-

chen Sachwerte“ werden darüber hinaus noch gegenständliche vermö-

genswerte Rechtspositionen i.S.d. Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG erfasst.63 

 

Gem. § 73 Abs. 1 Satz 1 WHG besteht für die nach Landesrecht zuständi-

gen Behörden eine Verpflichtung zur Risikobewertung. Der verwaltungsin-

terne Akt hat dabei inhaltlich den Bestimmungen des Art. 4 Abs. 2 HWRM-

RL nachzukommen (§ 73 Abs. 2 WHG).64  

Die Bewertung des Hochwasserrisikos ist auf Grundlage verfügbarer oder 

leicht abzuleitender Informationen durchzuführen. Um eine Einschätzung 

potenzieller Risiken vornehmen zu können, sind Aufzeichnungen und Stu-

dien zu langfristigen Entwicklungen, insb. zu Auswirkungen von Klimaän-

derungen auf das Auftreten von Hochwasser, heranzuziehen. Zu den Min-

destbestandteilen der Bewertung gehören dabei in geeignetem Maßstab 

angelegte Karten der Flussgebietseinheit65 sowie auch verschiedene Be-

schreibungen früherer Hochwasser nebst Bewertung ihrer negativen Aus-

wirkungen (Art. 4 Abs. 2 Satz 2 lit. b) und c) HWRM-RL).  

 

                                                 
63 Czychowski/Reinhardt, S. 992, Rn. 12. 
64 Czychowski/Reinhardt, S. 993, Rn. 15. 
65 Zum Begriff Flussgebietseinheit vgl. § 3 Nr. 15 und § 7 Abs. 1 WHG. 
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Fakultativ ist nach den besonderen Bedürfnissen von Mitgliedstaaten eine 

Bewertung potentieller Folgen von künftig ausgehenden Hochwassern 

vorzunehmen (Art. 4 Abs. 2 Satz 2 lit. d) HWRM-RL). Damit verpflichtet 

der Art. 2 HWRM-RL die zuständigen Behörden zu einer gesamthaften 

Betrachtungsweise und wiederum zu einer inhaltlich-konzeptionellen Fort-

entwicklung des Hochwasserschutzes.66  

 

Die Risikobewertung erfolgt grundsätzlich für das gesamte Flussgebiet 

unter länderübergreifender Behördenkoordination.67 Zur Aufrechterhaltung 

bestehender und funktionaler wasserbehördlicher Verwaltungsstrukturen68 

hat der Bundesgesetzgeber den Ländern die Möglichkeit eingeräumt, ein-

zelne Küstengebiete, Einzugsgebiete oder Teileinzugsgebiete anderen 

Behörden zuzuordnen.69 Bspw. kämen in Betracht Wasser- und Boden-

verbände gemäß der Tätigkeitsbeschreibung nach § 2 Nr. 5 WVG.70 

§ 73 Abs. 4 WHG schreibt indes einen Informationsaustausch mit den zu-

ständigen Behörden anderer Länder und Mitgliedstaaten der EU vor. Hier-

von unbeachtet bleiben jedoch Nicht-EU-Mitgliedsstaaten. In Bezug auf 

die Flussgebietseinheit Rhein besteht daher keine Kooperationspflicht mit 

der Schweiz. Die einzelnen Behörden sollen jedoch auch in solchen Fällen 

bestrebt sein, sich um einen gegenseitigen Informationsaustausch zu be-

mühen u. a. durch Schaffung von Verwaltungsvereinbarungen 

(§ 73 Abs. 4 Satz 2 i.V.m. § 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 WHG).71 Mit der 

Schweiz besteht daher eine Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Hoch-

wasserschutzes im Rahmen der IKSR. Können sich Länder bei fortdau-

ernden Meinungsverschiedenheiten nicht über Maßnahmen einigen, tritt 

die Bundesregierung als Vermittler auf (§ 81 WHG). 

 

                                                 
66 Czychowski/Reinhardt, S. 996 f, Rn. 28. 
67 Vgl. dazu § 7 WHG. 
68 Czychowski/Reinhardt, S. 997, Rn. 30. 
69 S. Art. 3 Abs. 2b HWRM-RL. 
70 Vgl. BGBl. I S. 405, zuletzt geändert gem. BGBl. I S. 1578. 
71 Czychowski/Reinhardt, S. 998, Rn. 32; Caßor-Pfeiffer, ZfW, S. 26. 
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Nach der Hochwasserrisikobewertung sind Risikogebiete zu bestimmen 

(vgl. auch Art. 5 HWRM-RL). Diese neue Gebietskategorie bezeichnet 

Gebiete, in denen ein signifikantes Hochwasserrisiko besteht 

(§ 73 Abs. 1 Satz 1 WHG). Die Risikogebiete dienen als Grundlage für 

Aufstellung der Gefahren- und Risikokarten. Aus diesem Grund ist davon 

auszugehen, dass bei der Bestimmung der Risikogebiete auch diejenigen 

Gebiete zu erfassen sind, bei denen mit einem Hochwasser niedriger 

Wahrscheinlichkeit zu rechnen ist (vgl. § 74 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 WHG). 

Risikogebiete umfassen Überschwemmungsgebiete72 nach § 76 WHG. In 

der Gebietskategorie enthalten ist ebenfalls der noch im alten WHG 2002 

eigenständig existierende Bereich der „überschwemmungsgefährdeten 

Gebiete“ (§ 31c WHG a. F.). Da mit den Risikogebieten auch von Küsten-

hochwasser bedrohte Gebiete erfasst werden, zählen auch hinter öffentli-

chen Küstenschutzanlagen (z.B. Deiche) liegende Grundstücke als sol-

che. Betrachtet werden allerdings nicht nur die unmittelbar hinter den Dei-

chen liegenden Gebiete.73 

Gleichwohl der Risikobewertung ist die Bestimmung der Risikogebiete 

grundsätzlich für jede Flussgebietseinheit (§ 73 Abs. 3 Satz 1 WHG) sowie 

Kooperation mit Behörden anderer Länder und Mitgliedstaaten der EU 

vorgeschrieben (§ 73 Abs. 4 WHG). 

 

§ 73 Abs. 5 WHG lässt eine Bewertung des Hochwasserrisikos bis zum 

22.12.2011, deren erstmalige Überprüfung und Aktualisierung bis 

22.12.2018 und danach alle 6 Jahre (§ 73 Abs. 6 WHG) zu. Einen mögli-

chen Verzicht auf die erstmalige Bewertung räumt der Gesetzgeber für 

den Fall ein, wenn bereits vor dem 22.12.2010 Bewertungen bestanden 

oder Kartierungen beschlossen und ausgeführt worden sind.74 Für die Be-

stimmung der Risikogebiete ist indes keine explizite Umsetzungsfrist ge-

regelt. Da die Risikobewertung und die Festlegung der Risikogebiete als 

zusammenhängender Prozess zu sehen ist, kann aber auch hier vom 

                                                 
72 s. dazu 3.3.5. 
73 BTDrucks. 16/12275, S. 74. 
74 BTDrucks. 16/12275, S. 74. 
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Umsetzungsdatum des 22.12.2011 ausgegangen werden.75 Als weiteren 

Handlungsrahmen kann die Erstellung der in § 74 WHG geregelten Gefah-

ren- und Risikokarten gesehen werden. Aufgrund der Umsetzungsfrist bis 

22.12.2013 wird daher ebenfalls verdeutlicht, dass auch die Risikogebiete 

einer Festlegung bis Ende 2011 bedürfen. 

 

Gem. § 79 Abs. 1 WHG hat eine Veröffentlichung der Informationen zu 

erfolgen. Neben klassischen Wegen, wie dem Aushang an öffentlichen 

Gebäuden, kommen insb. moderne Bekanntmachungsformen, wie das 

Internet, in Betracht. Dabei bestimmt § 79 Abs. 2 WHG, dass sich der 

Vollzug der Informationsweitergabe und Warnung bei Hochwasserereig-

nissen durch geeignete Kommunikationsmittel nach landesrechtlichen 

Vorschriften richtet. 

 

3.3.3 Gefahrenkarten und Risikokarten 
 

Auf Grundlage festgelegter Risikogebiete sind in einem zweiten Schritt 

Gefahren- und Risikokarten zu erstellen (§ 74 WHG). Auch die Einführung 

dieser Instrumente dient der Umsetzung der Hochwasserrisikomanage-

mentrichtlinie.76 

 

Als reines Dokumentationsinstrument geben Gefahrenkarten die in der 

Risikobewertung ermittelten Daten wieder und beschreiben potenziell auf-

tretende Hochwasser und deren zu erwartendes Ausmaß.  

Die Darstellung von Überflutungsgebieten hat dabei anhand von drei Ka-

tegorien (niedriger, mittlerer und hoher Wahrscheinlichkeit) zu erfolgen 

(§ 74 Abs. 2 WHG). Unter Hochwasser mit niedriger Eintrittswahrschein-

lichkeit (§ 74 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 WHG) fallen solche Ereignisse, die weni-

ger, als alle 100 Jahre auftreten.77 Auch erfasst werden sog. „Extremer-

                                                 
75 Czychowski/Reinhardt, S. 998, Rn. 33. 
76 Vgl. Art. 6 HWRM-RL. 
77 Vgl. Reinhardt, NuR, S. 471. 
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eignisse“. Hierunter können solche Szenarien verstanden werden, die ein 

Versagen von Hochwasserschutzeinrichtungen oder bspw. auch eine 

nachteilige Kombination seltener Hochwasser durch Sturmfluten im Küs-

tengebiet und im Binnenbereich darstellen.78 Mit einem Wiederkehrinter-

vall von mindestens 100 Jahren gibt das WHG genaue Angaben zu einem 

Hochwasser mittlerer Wahrscheinlichkeit wieder. Davon abzuleiten wie-

derum ist der Bedeutungsgehalt eines Hochwassers mit hoher Wahr-

scheinlichkeit. In Anbetracht einer mittleren Eintrittswahrscheinlichkeit 

kann von Hochwasserereignissen, die häufiger, als alle 100 Jahre auftre-

ten, ausgegangen werden. Eine Darstellung dieser Kategorie ist jedoch 

nicht zwingend erforderlich (vgl. § 74 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 WHG), die Auf-

nahme von z. B. eines 10-jährlichen Hochwasserereignisses (HQ10) in den 

Gefahrenkarten wird jedoch empfohlen, da diese erhebliche Auswirkungen 

aufweisen können.79 

Zur weiteren Ausgestaltung der Gefahrenkarten in einem geeigneten 

Maßstab sind ferner Angaben zum Ausmaß der Überflutung (gemeint ist 

hier die flächenmäßige Ausbreitung zu erwartender Hochwasserereignis-

se) und zur Wassertiefe verpflichtend. Soweit erforderlich können Anga-

ben zum Wasserstand, zur Fließgeschwindigkeit oder auch der Wasserab-

fluss wiedergegeben werden. Hervorzuheben ist insb. die Aufnahme der 

Fließgeschwindigkeit. Bereits ab einer Geschwindigkeit von 0,5 m/s bürgt 

diese neben größeren Schäden an Gebäuden auch eine gesteigerte Ge-

fahr für Menschenleben.80 

 

Zur bundeseinheitlichen Kartengestaltung hat die Bund/Länder-

Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) Empfehlungen erarbeitet.81 Die Kar-

ten sind danach vorzugsweise im Maßstab 1:2.500 bis 1:10.000 zu erstel-

len. Für die Darstellung der Wassertiefe in Meter wird eine fünfstufige 

Farbintensitätsskala bei einer Überflutungstiefe in Gebieten ohne techni-

                                                 
78 LAWA, Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten, S. 10. 
79 Vgl. LAWA, Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten, S. 10. 
80 Czychowski/Reinhardt, S. 1003, Rn. 16. 
81 Vgl. LAWA, Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten. 
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schen Hochwasserschutz in blauen, bei geschützten Gebieten mit gelben 

und roten Farbtönen, empfohlen. Die für sinnvoll erachtete Darstellung der 

Fließgeschwindigkeit kann dabei anhand von Feilen abgebildet werden. 

 

 
Abbildung 1: Bsp. einer Hochwassergefahrenkarte HQextrem (LAWA, Hochwasserkarten)  
 

Auf Basis dieser Hochwassergefahrenkarten erfolgt sodann die Erstellung 

der Risikokarten gem. § 74 Abs. 4 WHG. Diese sollen Auskunft über mög-

liche nachteilige Auswirkungen der in den Hochwassergefahrenkarten 

dargestellten Hochwasserszenarien geben. Neben den bereits ermittelten 

Überschwemmungsflächen enthält die Karte die Anzahl potenziell betrof-

fener Einwohner82, Art der wirtschaftlichen Tätigkeiten83, Anlagen gem. 

Anh. I IVU-Richtlinie84, die im Falle der Überflutung unbeabsichtigte Um-

weltverschmutzungen verursachen können (bspw. genehmigungsbedürfti-

                                                 
82 Eine Ermittlung kann bspw. anhand örtlicher Melderegister vorgenommen werden. 
83 „Art“ meint die Ausübungsform der wirtschaftlichen Betätigung wie Handwerk, Gewer-
be, Industrie, Czychowski/Reinhardt, S. 1004, Rn. 20. 
84 ABl. der Europäischen Union, L 24/8, Richtlinie 2008/1/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 15. Januar 2008 über die integrierte Vermeidung und Vermin-
derung der Umweltverschmutzung. 
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ge Anlagen nach § 4 BImSchG i.V.m. der 4. BImSchV) und potenziell be-

troffene Schutzgebiete gem. Anh. IV Nr. 1 i), iii) und v) der WRRL (bspw. 

Gebiete, die zum Schutz wirtschaftlich bedeutender aquatischer Arten 

ausgewiesen wurden) sowie weitere von den Mitgliedstaaten für nützlich 

erachtete Informationen (z. B. bedeutende Verschmutzungsquellen) (vgl. 

dazu Art. 6 Abs. 5 HWRM-RL). Nach Empfehlungen der LAWA sind indes 

optional Auswirkungen auf das Kulturerbe in die Kartenerstellung mit ein-

zubeziehen, da dies im nachfolgend zu erstellenden Hochwasserrisiko-

managementplan berücksichtigt werden muss.  

Die erforderlichen Angaben können aufgrund der von der LAWA vorgege-

benen Symbole, Klassifizierungen und farblichen Aspekte gem. Abb. 2 

dargestellt werden. 

 

 
Abbildung 2: Bsp. einer Hochwasserrisikokarte HQextrem (LAWA, Hochwasserkarten) 
 

Bei der Erstellung der Gefahren- und Risikokarten ist gem. 

§ 80 Abs. 1 WHG darauf zu achten, dass die dort dargestellten Angaben 

mit denen der Bestandsaufnahme nach Art. 5 WRRL konform sind. Dies 
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bedeutet jedoch nur, dass sich die jeweils dargestellten Daten nicht wider-

sprechen.85  

 

Vor Erstellung der Karten sieht das WHG, wie auch bei der Hochwasserri-

sikobewertung, einen Informationsaustausch zwischen den betreffenden 

Mitgliedstaaten vor (§ 74 Abs  5 WHG).86  

Die Fertigstellung der Karten hat grundsätzlich bis zum 

22. Dezember 2013 zu erfolgen. Liegen seit dem 22. Dezember 2010 je-

doch vergleichbare Karten gem. den Anforderungen § 74 Abs. 2 - 4 WHG 

vor, kann von einer erneuten Erstellung, insb. zur Vermeidung unnötigen 

Verwaltungsaufwands, abgesehen werden.87 Auch hier besteht eine erste 

Überprüfungspflicht und Aktualisierung der Karten zunächst zum 

22.12.2019, danach 6-jährlich (§ 74 Abs. 6 Satz 3 und 4 WHG). Das Er-

gebnis ist ebenfalls gem. § 79 Abs. 1 WHG zu veröffentlichen. 

 

3.3.4 Risikomanagementpläne 
 

In einem dritten und letzten Schritt sieht das WHG die Erstellung von Risi-

komanagementplänen unter Berücksichtigung u. a. der Belange der Bun-

deswasserstraßenverwaltung88 vor (§ 75 WHG). Die Pläne dienen der 

Verringerung nachteiliger Folgen von mindestens auftretenden Hochwas-

sern mittlerer Wahrscheinlichkeit, beim Schutz von Küstengebieten bei 

einem Extremereignis, für die Schutzgüter89, aber auch nichtbauliche 

Maßnahmen der Hochwasservorsorge (z. B. Rückgewinnung von Rück-

halteflächen, Auenschutz, etc.). Neben den Zielen der Gefahrenabwehr 

(z. B. Hilfe für Betroffene bei Bewältigung eines Hochwasserereignisses) 

und Nachsorge (z. B.Wiederaufbau, Auswertungen früherer Hochwasser-

                                                 
85 Näheres dazu in Albrecht/Wendler, NuR, S. 612 ff. 
86 Vgl. auch 3.3.2. 
87 Vgl. Czychowski/Reinhardt, S. 1006, Rn. 27. 
88 Bei der Erstellung der Pläne ist, soweit sie Aufgaben der Verwaltung der Bundesstra-
ßen berühren, das Einvernehmen der zuständigen Wasser- und Schifffahrtsdirektion 
einzuholen (§ 45 WaStrG). 
89 Zu Schutzgüter vgl. 3.3.2. 
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ereignisse) liegt der Schwerpunkt insb. auf der Vermeidung, Schutz und 

Vorsorge, einschließlich Hochwasservorhersage und Frühwarnung.90 Vor-

sorge meint sowohl Vermeidung neuer als auch Reduktion bestehender 

Risiken und betätigt sich solcher Handlungsbereiche wie Flächenvorsorge, 

technischem Hochwasserschutz, Bau-, Risiko-, Verhaltens- oder auch der 

Informationsvorsorge.91 

 

Die Erstellung eines Risikomanagementplans basiert auf der Hochwasser-

risikobewertung und den darauf aufbauenden Gefahren- und Risikokarten 

(§ 75 Abs. 1 WHG). Zum räumlicher Geltungsbereich zählen daher die 

Gebiete mit signifikantem Hochwasserrisiko (Risikogebiete) 

(vgl. § 75 Abs. 1 Satz 1 WHG).  

Die Aufstellung der Hochwasserrisikomanagementpläne erfolgt in mehre-

ren Schritten. Aus dem bisher gewonnen Daten- und Kartenmaterial sind 

zunächst Schlussfolgerungen abzuleiten. Sodann hat eine angemessene 

Zielfestlegung für die Schutzgüter, ausgehend von den Zielen des Hoch-

wasserrisikomanagements, durch Sichtung und Zusammenstellung ver-

schiedener Unterlagen zu erfolgen. Im Rahmen eines Ist-Ziel-Vergleichs 

sollen die formulierten Ziele einem Vergleich mit dem bisherigen Umgang 

solcher Hochwasserereignisse (z. B. unter Heranziehung der Hochwasser-

risikobewertung) unterzogen werden. In einem weiteren Schritt sind mögli-

che Maßnahmen zu ermitteln (§ 75 Abs. 3 WHG). Im Hinblick auf die 

Rücksichtnahmepflicht des § 75 Abs. 4 WHG ist grundsätzlich darauf zu 

achten, dass die Maßnahmen nicht zu einer erheblichen Erhöhung des 

Hochwasserrisikos für andere Länder im Einzugsgebiet oder Teileinzugs-

gebiet führen. Zu berücksichtigen sind insb. auch die umweltbezogenen 

Ziele des Art. 4 WRRL (z. B. Verschlechterungsverbot oder Reduzierung 

der Verschmutzung durch prioritäre Stoffe), die Bodennutzung und Was-

serwirtschaft, die Raumordnung, Flächennutzung, Naturschutz, Schifffahrt 

sowie die Hafeninfrastruktur, nachhaltige Flächennutzungsmethoden, die 

                                                 
90 Vgl. Art. 7 Abs. 3 Satz 3 HWRM-RL. 
91 Vgl. dazu 2.4. 
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Verbesserung des Wasserrückhalts und kontrollierte Überflutungen be-

stimmter Gebiete (Art. 7 Abs. 3 Satz 2 - 4 HWRM-RL). Es ist auch darauf 

zu achten, dass die im Hochwasserrisikomanagementplan vorgesehenen 

Maßnahmen die in anderen Richtlinien geregelten Maßnahmen enthal-

ten.92 Mögliche Maßnahmen sind aufzulisten und deren Realisierung in 

nachvollziehbaren Schritten zu beschreiben. Die zusammengestellten 

Maßnahmen sind anschließend in eine priorisierte Reihenfolge (z. B. nach 

Kriterien wie Wirksamkeit im Hinblick auf die Zielerreichung, Umsetzbar-

keit, Wirtschaftlichkeit, etc.) zu bringen. Es ist auch darauf zu achten, dass 

im Rahmen des UVPG für die Hochwasserrisikomanagementpläne eine 

Strategische Umweltprüfung durchgeführt wird.93  

Im Nachgang der Ziel- und Maßnahmenfestlegung erfolgt die Zusammen-

stellung der Risikomanagementpläne. Mindestbestandteile ergeben sich 

aus § 75 Abs. 3 Satz 2 WHG i.V.m. dem Anhang A. I. HWRM-RL. Hierun-

ter zählen unter anderem die Karte der Risikogebiete, Gefahren- und Risi-

kokarte, Schlussfolgerungen aus diesen Karten, eine Beschreibung der für 

die Schutzgüter festgelegten angemessenen Ziele, eine Zusammenfas-

sung der Maßnahmen gemäß festgelegter Rangfolge, Methoden zur Ü-

berwachung der Fortschritte zur Umsetzung, eine Zusammenfassung von 

Aktionen zur Information und Anhörung der Öffentlichkeit sowie eine Liste 

zuständiger Behörden. Aufgrund der Auffangklausel des 

§ 75 Abs. 3 Satz 2 WHG berechtigt der Gesetzgeber dazu, weitere Aspek-

te aufzunehmen. Berücksichtigt werden können dabei insb. noch Maß-

nahmen zur Rückverlegung von Deichen oder auch Rückhaltung von Nie-

derschlagswasser.94 

 

§ 75 Abs. 5 WHG zielt bei der Erstellung vor allem darauf ab, nur einen 

einzigen Risikomanagementplan für Deutschland oder mehrere inhaltlich 

aufeinander abgestimmte Pläne aufzustellen. Auch auf länderübergreifen-

                                                 
92 Vgl. dazu Anhang A. I. Ziff. 4 HWRM-RL. 
93 Vgl. UVPG, Anlage 3 Nr. 1.3; Näheres dazu in LAWA, Hochwasserrisikomanagement-
pläne, S. 50 f. 
94 Czychowski/Reinhardt, S. 1015, Rn. 39 ff. 
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der Ebene soll eine Aufstellung eines einheitlichen Plans bewirkt werden. 

Gelingt dies nicht, sollen die beteiligten Länder jedoch auf eine gemein-

same Koordinierung hinwirken. Bei der Erstellung sind von den hierfür zu-

ständigen Behörden auch interessierte Stellen aktiv zu beteiligen 

(§ 79 Abs. 1 Satz 2 WHG). Hierzu zählen neben unmittelbar beteiligte Be-

hörden auch Träger öffentlicher Belange oder auch Unternehmen. Da der 

Gesetzgeber keine Angaben dazu macht, was genau dies beinhaltet und 

wie vorzugehen ist, kann die zuständige Behörde darüber entscheiden. 

Sicherlich gehört hiernach mitunter die Möglichkeit zu Stellungnahmen 

und Vorschlägen.95 

 

Eine weitere Aufgabe kommt den zuständigen Behörden mit dem 

§ 80 Abs. 2 WHG zu. Hiernach ist für die Erstellung der Risikomanage-

mentpläne sowie deren spätere Aktualisierung eine Koordinierung mit den 

Bewirtschaftungsplänen (s. § 83 WHG) und damit eine Abstimmung von 

Hochwasserschutz und Gewässerschutz herbeizuführen.96 

 

Die Pläne sind bis zum 22.12.2015 umzusetzen, erstmals unter Berück-

sichtigung voraussichtlicher Auswirkungen des Klimawandels bis zum 

22.12.2021 und danach alle 6 Jahre zu aktualisieren (§ 75 Abs. 6 WHG).97 

Von der Umsetzungsfrist kann, genau wie bei den Gefahren- und Risiko-

karten, abgesehen werden, wenn bereits Pläne gem. den Anforderungen 

des § 75 Abs. 2 - 4 WHG vorlagen. Die Pläne sind abschließend der Öf-

fentlichkeit bekannt zu geben (§ 79 Abs. 1 WHG, § 14 i und l UVPG). 

 

3.3.5 Überschwemmungsgebiete 
 

Für einen schadlosen Hochwasserabfluss, eine Verhinderung künftiger 

negativer Veränderungen am Zustand der Gewässer und zur Verbesse-

                                                 
95 Czychowski/Reinhardt, S. 1062 f, Rn. 5 - 6. 
96 Czychowski/Reinhardt, S. 1067, Rn. 9. 
97 Zu den Bestandteilen späterer Aktualisierungen vgl. HWRM-RL, Anh. B. 
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rung des vorsorgenden Hochwasserschutzes wurden im neuen WHG die 

Bestimmungen zu den Überschwemmungsgebieten beibehalten. Während 

sich § 76 WHG auf die Anforderungen der Gebietsfestlegung beschränkt, 

legt § 78 WHG darüber hinaus besondere Schutzvorschriften für festge-

setzte Überschwemmungsgebiete fest. 

 

3.3.5.1 Begriffsbestimmung 
 

§ 76 Abs. 1 WHG enthält zunächst eine Legaldefinition der Überschwem-

mungsgebiete. Darunter sind Gebiete zwischen oberirdischen Gewässern 

(i.S.d. § 3 Nr. 1 WHG) und Deichen oder Hochufern und sonstigen Gebie-

ten zu verstehen, die bei Hochwasser überschwemmt, durchflossen oder 

die für Hochwasserentlastung oder Rückhaltung beansprucht werden. Als 

landseitige Begrenzung dienen Deiche98, Hochufer99 als auch sonstige 

Gebiete (gem. § 76 Abs. 1 Satz 1 WHG bei Hochwasser überschwemmte 

Gebiete, Gebiete der Hochwasserentlastung oder auch der Rückhaltung 

(Retentionsgebiete); hierzu zähen z. B. nicht eingedeichte Hinterlie-

gergrundstücke).100 Nicht zu einem Überschwemmungsgebiet gehören 

demnach hinter Deichen liegende Gebiete, die dadurch geschützt werden 

oder nicht von Überschwemmungen erreichte hochgelegene Punkte.101 

Hingegen werden wiederum Deiche, die aufgrund ihrer Niedrigkeit regel-

mäßige Hochwasser nicht zurückhalten, ebenfalls in den Überschwem-

mungsbereich einbezogen.102 Die Gewässer selbst und die Ufer sind e-

benfalls nicht Teil der Überschwemmungsgebiete, da nur Gebiete „zwi-

schen“ oberirdischen Gewässern und Deichen gelten. 

 

                                                 
98 Dies sind Erdaufhöhungen, die dem Hochwasserschutz oder der Überflutung eines 
bestimmten Gebietes dienen; vgl. Czychowski/Reinhardt, S. 921, Rn. 43. 
99 Dies sind Flächen am Gewässer, die so hoch liegen, dass sie auch bei Hochwasser 
nicht überschwemmt werden; Sieder/Zeitler/Dahme/Knopp, Rn. 12. 
100 Kotulla, Hochwasserschutz, S. 78, Rn. 8. 
101 Czychowski/Reinhardt, S. 1021, Rn. 5. 
102 Kotulla, Hochwasserschutz, S. 79, Rn. 9. 
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Im Rahmen des Küstenschutzes wurde in § 76 Abs. 1 Satz 2 WHG eine 

Ausnahmeregelung aufgenommen, die Gebiete, welche von den Gezeiten 

beeinflusst werden, von den Regelungen der §§ 76 ff WHG ausgenom-

men sind. Jedoch bleibt es den einzelnen Ländern überlassen, ob diese 

hierzu abweichende Regelungen zum Küstenschutz treffen. 

 

3.3.5.2 Festsetzung von Überschwemmungsgebieten 
 

Bestimmte Überschwemmungsgebiete müssen gem. § 76 Abs. 2 WHG 

festgesetzt werden. Eine Pflicht besteht dabei lediglich für mindestens ein 

zu erwartendes hundertjährliches Hochwasserereignis (auch als „Bemes-

sungshochwasser“ bezeichnet)103 innerhalb der Risikogebiete oder gem. 

§ 73 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 WHG. Damit wird den Ländern auch eröffnet, 

Festsetzungen für Gebiete zu treffen, wo seltenere Hochwasser auftreten 

(z. B. HQ200).
104  

Eine Festsetzungspflicht besteht weiter für beanspruchte Gebiete zur 

Hochwasserentlastung und Rückhaltung (§ 76 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 WHG). 

Eine räumliche Beschränkung auf Risikogebiete oder der zugeordneten 

Gebiete nach § 73 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 WHG ist hier allerdings nicht gege-

ben. Die Möglichkeit zu kontrollierten Flutungen solcher Gebiete im Be-

darfsfall eines Hochwassers soll eine gewisse Flexibilität und Steuerbar-

keit (betreffend Fließgeschwindigkeit, Pegelspitzen, usw.) bei der Hoch-

wasserbekämpfung schaffen und damit letztendlich mögliche nachteilige 

Folgen für die Schutzgüter minimieren.105 

 

Die Festsetzung dieser Überschwemmungsgebiete hat von der jeweiligen 

Landesregierung durch Rechtsverordnung zu erfolgen. Damit sieht das 

WHG grundsätzlich eine Festsetzung durch Landeswassergesetze nicht 

mehr vor. Es besteht indes auch die Möglichkeit, die Verordnungsermäch-

tigung an andere Landesbehörden zu übertragen 
                                                 
103 Kotulla, Hochwasserschutz, S. 85, Rn. 27. 
104 BTDrucks. 16/12275, S. 75. 
105 Czychowski/Reinhardt, S. 1027 Rn. 28. 
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(§ 76 Abs. 2 Satz 4 WHG). Davon Gebrauch macht bspw. das Bundesland 

Hessen. In seiner Wasserzuständigkeitsverordnung106 vom 15.04.2010, 

verkündet 29.04.2010, wird der oberen Wasserbehörde so die Ermächti-

gung durch Rechtsverordnung zur Festsetzung der Überschwemmungs-

gebiete übertragen.  

Entsprechende Festsetzungen können allerdings auch mittels Gesetz er-

folgen. Art. 80 Abs. 4 GG sieht vor, dass Landesregierungen zu einer Re-

gelung auch durch Gesetz befugt sind, soweit sie aufgrund von Bundes-

gesetzen ermächtigt werden, Rechtsverordnungen zu erlassen.  

In der Verordnungsermächtigung gem. § 76 Abs. 2 WHG können darüber 

hinaus weitere Maßnahmen gem. § 78 Abs. 5 WHG bestimmt werden. 

Beispielhaft zu nennen wären solche, die der Vermeidung und Verringe-

rung von Erosionen oder auch dem Erhalt oder der Rückgewinnung von 

Rückhalteflächen dienen. Entsprechende Maßnahmen sind jedoch nur 

dann aufzunehmen, soweit dies erforderlich ist. 

 

Die entsprechenden Verordnungen müssen letztendlich spätestens zum 

22.12.2013 in Kraft getreten sein. Dies gilt jedoch lediglich für Gebiete 

nach § 76 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 WHG. Fristregelungen für die zur Hochwas-

serentlastung und Rückhaltung beanspruchten Gebiete wurden dagegen 

nicht getroffen. Die Gebietsfestsetzungen müssen darüber hinaus an neue 

Erkenntnisse angepasst werden. Die Überprüfung kann dabei die Auf-

nahme oder auch Streichung von Gebieten bewirken.  

Wurden entsprechende noch festzusetzende Gebiete bis dato nicht als 

solche festgestellt (sog. faktische Überschwemmungsgebiete), sind auch 

diese noch zu ermitteln, anschließend in Kartenform darzustellen und vor-

läufig zu sichern (§ 76 Abs. 3 WHG). Eine Sicherung kann durch geeigne-

te Maßnahmen zum Schutz eines bislang nur kartierten faktischen Über-

schwemmungsgebietes vor etwaigen Beeinträchtigungen erfolgen. Hierzu 

gilt es, z. B. Rückhalteflächen in ihrer Funktion zu erhalten. Die vorläufige 

                                                 
106 GVBl. Nr. 7 vom 29.04.2010. 
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Sicherung ist dann beendet, wenn über dies eine dauerhafte Festsetzung 

als Überschwemmungsgebiet durchgeführt ist.107 

Zu berücksichtigen ist, dass vor dem 01.03.2010 festgesetzte, als festge-

setzt geltende oder vorläufig gesicherte Überschwemmungsgebiete als 

festgesetzte oder vorläufig gesicherte Überschwemmungsgebiete i. S. v. 

§ 76 Abs. 2 oder Abs. 3 WHG gelten (§ 106 Abs. 3 WHG).108 

Wie auch bei den §§ 73 – 75 WHG schreibt das WHG eine Beteiligung der 

Öffentlichkeit vor (§ 76 Abs. 4 WHG). Dadurch wird den Bürgern die Mög-

lichkeit geboten, Kenntnisse von Planungen zu erlangen und so das Ge-

fahrenbewusstsein für mögliche drohende Überschwemmungen gestärkt. 

Darüber hinaus ist der Öffentlichkeit Gelegenheit zur Stellungnahme zu 

geben. 

 

3.3.5.3 Schutz festgesetzter Überschwemmungsgebiete  
 

Zur Gewährleistung eines wirksamen Hochwasserschutzes sieht 

§ 78 WHG Schutzvorschriften für festgesetzte Überschwemmungsgebiete 

vor.  

 

Um künftig der Entstehung von neuen Baugebieten und auch eine damit 

wiederum verbundene großflächige Versiegelung in Flussnähe zu verhin-

dern, spricht § 78 Abs. 1 Nr. 1 WHG das Verbot aus, neue Baugebiete in 

Bauleitplänen oder sonstigen Satzungen nach dem Bau GB auszu-

weisen.  Ausgenommen von der Verbotsregelung werden allerdings Häfen 

und Werften. Bauleitpläne sind der Flächennutzungsplan und der Bebau-

ungsplan (§ 1 Abs. 2 BauGB). Bei Baugebieten handelt es sich um die für 

die Bebauung vorgesehenen Flächen nach der besonderen Art ihrer bau-

lichen Nutzung (z. B. Wohngebiete, Mischgebiete, Gewerbegebiete) i.S.v. 

§ 1 Abs. 2 BauNVO. Deutlich von dieser Verbotsregelung erfasst wird die 

erstmalige Ausweisung durch Bauleitpläne, genauso sonstige Satzungen 

                                                 
107 Kotulla, Hochwasserschutz, S. 128 f, Rn. 133. 
108 Vgl. dazu § 31 b Abs. 1, § 31 b Abs. 2 Satz 3, § 31 b Abs. 5 WHG a. F. 
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(z. B. Entwicklungs- und Ergänzungssatzungen gem. § 34 Abs. 4 BauGB). 

Bestehende Pläne dagegen bleiben grundsätzlich unberührt, ebenso zu-

lässig sind spätere Änderungen (ohne Ausweitung seines Geltungsberei-

ches).109 Im Interesse des Hochwasserschutzes sieht das BauGB jedoch 

vor, dass bei Änderungen oder auch Ergänzungen die Belange des 

Hochwasserschutzes zu berücksichtigen sind (§ 1 Abs. 6 Nr. 12 u. 

Abs. 8 BauGB). Besteht ein Flächennutzungsplan und wurden indes Ü-

berschwemmungsgebiete festgesetzt, ist allerdings die Entwicklung eines 

Bebauungsplans mit Ausweisung von Baugebieten für diese Gebiete nicht 

mehr möglich.110  

Problematisch erweist sich das Verbot jedoch dahin, indem dies in die 

kommunale Planungshoheit eingreift (Art. 28 Abs. 2 GG, Selbstverwal-

tungsgarantie). Solche Einschränkungen zum Hochwasserschutz als ü-

berwiegendes Interesse des Wohls der Allgemeinheit sind jedoch zulässig 

und gelten im Hinblick auf der grundrechtlichen Gewährleistung des Ei-

gentums i.S.d. Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG als Inhalts- und Schrankenbe-

stimmungen.111  

 

Aufgrund der Einschränkungen gegenüber den Kommunen 

(Art. 28 Abs. 2 GG) und Grundstückseigentümern (Art. 14 Abs. 1 GG) 

lässt der Gesetzgeber aber Ausnahmeregelungen unter engen Bedingun-

gen gem. § 78 Abs. 2 WHG zu. Liegen demnach die im Gesetz genannten 

neun Voraussetzungen kumulativ vor, entscheidet die Verwaltungsbehör-

de überdies hinaus nach ihrem pflichtgemäßen Ermessen („kann“). Für 

eine Ausnahme wird an erster Stelle gefordert, dass keine anderen Mög-

lichkeiten der Siedlungsentwicklung112 bestehen oder geschaffen werden 

können. Dies wäre bspw. der Fall, wenn eine weitere Entwicklung aus-

schließlich innerhalb des Überschwemmungsgebietes möglich ist. Die 

                                                 
109 Kotulla, Hochwasserschutz, S. 108, Rn. 81; Czychowski/Reinhardt, S. 1039, Rn. 6; 
Sieder/Zeitler/Dahme/Knopp, Rn. 60. 
110 Czychowski/Reinhardt, S. 1039, Rn. 8. 
111 Vgl. dazu BVerwGE 121, NVwZ 2004, S. 283. 
112 Damit ist die künftige flächenhafte und räumliche Ausdehnung menschlicher Nieder-
lassungen gemeint; Kotulla, Hochwasserschutz, S. 111, Rn. 87. 



  
 Das neue Wasserhaushaltsgesetz 
   

 

37 

Voraussetzung wäre dann nicht erfüllt, wenn in Bezug auf die Innenent-

wicklung die Option von Baulückenschließungen nicht genutzt werden 

würde.113 Zur Verringerung der Inanspruchnahme zusätzlicher Flächen 

sind die Gemeinden angehalten, sich Möglichkeiten insb. der Wiedernutz-

barmachung von Flächen, Nachverdichtung und anderen Maßnahmen zu 

bedienen (§ 1a Abs. 2 Satz 1 BauGB).  

Sodann muss das neu auszuweisende Gebiet unmittelbar (also „nahtlos“) 

an ein bestehendes Baugebiet angrenzen. Ausschlaggebend ist hier das 

tatsächliche Vorhandensein einer Bebauung.114 

Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass eine Gefährdung von Leben 

oder erheblichen Gesundheits- oder Sachschäden nicht zu erwarten ist.  

Eine Maßgabe besteht auch darin, den Hochwasserabfluss und die Höhe 

des Wasserstandes nicht nachhaltig zu beeinflussen. Von einer Beeinflus-

sung kann dann ausgegangen werden, wenn eine Baugebietsausweisung 

vorübergehend oder zeitweise einen Anstieg oder Absenkung des Ge-

wässerspiegels oder eine Abweichung vom bisherigen Abflussverhalten 

hervorruft.115 Damit das Wasser (auch rückgestautes) schadlos abfließen 

kann, ist dafür Sorge zu tragen, dass es lange zurückgehalten und nur 

allmählich der Vorflut überlassen wird. Im Zusammenhang dazu steht 

auch, dass die Hochwasserrückhaltung nicht beeinträchtigt wird und mit 

der Bebauung verloren gehende Rückhalteflächen umfangs-, funktions- 

und zeitgleich ersetzt werden. Darüber hinaus darf es zu keiner Beein-

trächtigung vorhandener Schutzvorkehrungen und dadurch zu einer Erhö-

hung der Hochwassergefahr kommen sowie keine nachteiligen Auswir-

kungen auf Oberlieger und Unterlieger hervorrufen (z. B. Rückstau des 

Hochwassers auf oberliegende Grundstücke)116. Auch sind bauplanungs-

rechtliche Anforderungen dahingehend festzusetzen, die Bebauung im 

Rahmen der Vorsorge vor Überschwemmungen zu schützen. Abschlie-

ßend ist eine ausnahmsweise Zulassung nur möglich, wenn die Bauvor-

                                                 
113 Rachel Wellmann/Queitsch/Fröhlich, § 78, Rn 9. 
114 Rachel Wellmann/Queitsch/Fröhlich, § 78, Rn. 10. 
115 Kotulla, Hochwasserschutz, S. 113, Rn. 90. 
116 Rachel Wellmann/Queitsch/Fröhlich, § 78, Rn. 14. 
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haben so errichtet werden, dass sie bei einem hundertjährigen Hochwas-

ser („Bemessungshochwasser“) keine baulichen Schäden (z. B. Unterspü-

lung des Fundaments) davontragen.  

Nur, wenn all diese Voraussetzungen vorliegen, besteht die Möglichkeit, 

die Ausweisung eines neuen Baugebiets in festgesetzten Überschwem-

mungsgebieten zuzulassen. 

 

Eine weitere Verbotsregelung besteht grundsätzlich für Vorhaben i.S.d. 

§ 29 BauGB  (§ 78 Abs. 1 Nr. 2 WHG). Das Verbot zielt auf die Errichtung 

oder Erweiterung baulicher Anlagen, d.h. mit dem Erdboden verbundene, 

aus Bauprodukten hergestellte Anlagen,117 nach §§ 30, 33, 34 oder 

35 BauGB ab. „Errichtung“ bezeichnet sowohl die Herstellung als auch die 

Wiederherstellung (z. B. Wiedererrichtung nach Zerstörung durch Hoch-

wasser) baulicher Anlagen.118 Die „Erweiterung“ ist i.S.d. 

§ 29 Abs. 1 BauGB ein Bestandteil des Begriffs der „Änderung“ und be-

zieht sich auf die Umgestaltung einer bestehenden baulichen Anlage im 

Sinne einer Vergrößerung der Bausubstanz.119 

 

Genau, wie bei der Ausweisung neuer Baugebiete gibt das WHG auch 

hier die Möglichkeit einer ausnahmsweisen Zulassung unter bestimmten 

Voraussetzungen. Besteht ein Anspruch auf Genehmigung einer bauli-

chen Anlage nach dem BauGB, ist in einem nachfolgenden Schritt gem. 

§ 78 Abs. 3 WHG einzelfallbezogen und nach pflichtgemäßem Ermessen 

zu prüfen, ob Belange des Hochwasserschutzes entgegenstehen. Einer 

Genehmigung des Vorhabens steht dann nichts entgegen, wenn die 

Hochwasserrückhaltung nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt und 

der Verlust von verloren gehendem Rückhalteraum zeitgleich ausgegli-

chen wird. Diese Voraussetzung entspricht im Wesentlichen den Anforde-

rungen des § 78 Abs. 2 Nr. 5 WHG. Auch hier besteht die Aufgabe, poten-

ziellen Hochwassern Raum für dessen Ausbreitung bereitzustellen.      

                                                 
117 Vgl. Landesbauordnungen. 
118 Sieder/Zeitler/Dahme/Knopp, Rn. 78; Kotulla, Hochwasserschutz, S. 120, Rn. 109. 
119 Kotulla, Hochwasserschutz, S. 121, Rn. 110. 
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Allerdings erfährt der Tatbestand der Hochwasserrückhaltung dahinge-

hend einer Verschlechterung, als dass es „unwesentlich beeinträchtigt“ 

werden darf. Ebenso wurde die Vorgabe dahingehend abgeschwächt, 

dass der Ausgleich der durch Bautätigkeit geopferten Rückhaltefläche nur 

„zeitgleich“ stattzufinden hat und nicht, wie in § 78 Abs. 2 Nr. 5 WHG auch 

umfang- und funktionsgleich ausgeglichen werden muss. Jedoch legt be-

reits das Merkmal des Ausgleichs zugrunde, das ein gleichwertiger Zu-

stand und damit ein angemessener Ersatz zu schaffen ist.120 

Darüber hinaus darf (entsprechend auch § 78 Abs. 2 Nrn. 4, 6 und 

9 WHG) der Wasserstand und der Abfluss bei Hochwasser nicht nachteilig 

verändert, der bestehende Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt und die 

bauliche Anlage hochwasserangepasst ausgeführt werden. 

 

Alternativ kann von einer Prüfung der zuvor genannten Anforderungen 

dann abgesehen werden, wenn nachteilige Auswirkungen durch Neben-

bestimmungen ausgeglichen werden können. Sofern der Hochwasser-

schutz nicht beeinträchtigt (vgl. § 78 Abs. 3 Nrn. 1 - 3 WHG) und für die 

bauliche Anlage selbst keine Gefahren bestehen (vgl. 

§ 78 Abs. 3 Nr. 4 WHG), besteht somit die Möglichkeit, eine Genehmigung 

durch ergänzende Bedingungen oder Auflagen i.S.d. § 36 Abs. 2 Nr. 2 und 

4 VwVfG zu erteilen. Auflagen sind dann heranzuziehen, wenn dem Bau-

herrn eine bestimmte Verhaltensweise (Tun, Dulden, Unterlassen) vorge-

schrieben werden soll (z. B. regelmäßige Ermittlung des Wasserstandes 

und dessen Mitteilung an die Behörden)121. Bedingungen hingegen sind 

abhängig von einem ungewissen Eintritt eines zukünftigen Ereignisses. 

Erst dann tritt entweder eine Begünstigung oder eine Belastung für den 

Bauherrn ein oder fällt weg. Bedingungen haben danach sowohl aufschie-

benden oder auflösenden Charakter. In diesem Fall entscheiden ebenfalls 

die Behörden nach pflichtgemäßem Ermessen. 

 

                                                 
120 Vgl. auch Kotulla, Hochwasserschutz, S. 123, Rn. 115. 
121 Kotulla, Hochwasserschutz, S. 125, Rn. 123. 
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Ergänzend besteht für bauliche Anlagen gem. § 78 Abs. 3 Satz 2 WHG 

die Möglichkeit, die Verordnungsermächtigung des. § 76 Abs. 2 WHG zu 

erweitern und so dessen Errichtung oder Erweiterung allgemein zuzulas-

sen, wenn vom grundsätzlichen Verbot der Baugebietsausweisung 

(§ 78 Abs. 1 Nr. 1 WHG) eine Befreiung i.S.v. § 78 Abs. 2 WHG erteilt 

wurde. Die Entscheidung von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, liegt 

jedoch allein beim Verordnungsgeber. 

Da bereits in diesem Prüfungsverfahren sichergestellt wurde, dass die 

Ausweisung neuer Baugebiete in dem festgesetzten Überschwemmungs-

gebiet den Anforderungen des Hochwasserschutzes nachkommt, ist es 

nicht mehr erforderlich, nochmals für ein einzelnes bauliches Vorhaben in 

einem gesonderten Prüfverfahren die einzelnen Punkte nach 

§ 78 Abs. 3 WHG zu prüfen. Die dortigen Prüfpunkte entsprechen ohnehin 

nahezu gleich den Voraussetzungen des § 78 Abs. 2 WHG. Allerdings 

greift die Ermächtigung nur für Vorhaben i.S.d. § 30 BauGB (d.h. Vorha-

ben im Geltungsbereich eines qualifizierten, vorhabenbezogenen oder 

einfachen Bebauungsplans). Eine allgemeine Zulassung ist auch möglich, 

wenn die Erweiterung oder Errichtung der baulichen Anlage ihrer Bauart 

(damit ist das Zusammenfügen von Bauprodukten zu baulichen Anlagen 

oder Teilen von baulichen Anlagen gemeint)122 nach so beschaffen ist, 

dass sie die Voraussetzungen des Satz 1 einhält (§ 78 Abs. 3 

Satz 2 Nr. 2 WHG). 

Werden Vorhaben auf Grundlage des § 78 Abs. 3 Satz 2 WHG bauliche 

Anlagen errichtet oder erweitert, besteht für die Bauherrn zusätzlich die 

Pflicht, ihre Vorhaben anzuzeigen (§ 78 Abs. 3 Satz 3 WHG). In diesem 

Zuge soll den Behörden die Möglichkeit zur Überwachung gegeben wer-

den. 

 

Weitere Verbote enthält § 78 Abs. 1 in den Nrn. 3 - 9 WHG. So ist die Er-

richtung von Bauten, wie Mauern und Wällen , quer zur Fließrichtung 

des Wassers bei Überschwemmungen untersagt  (Nr. 3). Dazu zählt auch 

                                                 
122 Vgl. Landesbauordnungen. 
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das Aufbringen und Ablagern von wassergefährdenden Stof fen  auf 

dem Boden (Nr. 4). Dies ist dann tatbestandsmäßig erfüllt, wenn der Stoff 

geeignet ist, nachhaltige Veränderungen an der Wasserbeschaffenheit 

durch dessen Entledigung oder durch das Einwirken in den Boden herbei-

führt.123 Davon ausgeschlossen werden jedoch Stoffe, die im Rahmen ei-

ner ordnungsgemäßen Land- und Forstwirtschaft eingesetzt werden dür-

fen. Zusätzliche Verbote bestehen im nicht nur kurzfristigen Ablagern 

von Gegenständen, die den Wasserabfluss behindern o der fortge-

schwemmt werden können  (Nr. 5); das Erhöhen oder Vertiefen der 

Erdoberfläche  (durch Aufschüttungen oder Abgrabungen) (Nr. 6); das 

Anlegen von Baum- und Strauchbepflanzungen (davon ausgenommen 

ist bspw. die Neuanlage von Auenwäldern) (Nr. 7); die Umwandlung von 

Grünland in Ackerland  (Nr. 8) sowie die Umwandlung von Auenwald in 

eine andere Nutzungsart  (Nr. 9).  

 

Das WHG verfolgt mit diesen Verboten das Ziel, weitere Umweltbelastun-

gen zu vermeiden. So soll der Bodenerosion entgegengewirkt und natürli-

che Rückhalteräume geschützt werden. Auch ist ein ungehinderter Was-

serabfluss zu ermöglichen und einem raschen Wasserabfluss entgegen-

zusteuern. 

Der Gesetzgeber lässt allerdings auch hier wieder die Zulassung von 

Ausnahmeregelungen zu (§ 78 Abs. 4 WHG). Anforderungen werden nur 

dahingehend gestellt, als dass den Belangen des Allgemeinwohls nichts 

entgegensteht, der Hochwasserabfluss und Hochwasserrückhaltung nicht 

unwesentlich beeinträchtigt werden und eine Gefährdung von Leben oder 

erheblichen Gesundheits- oder Sachschäden nicht zu befürchten sind. Im 

Wesentlichen greift auch diese Regelung auf die Merkmale des 

§ 78 Abs. 2 WHG zurück. Ebenfalls besteht die Möglichkeit einer Zulas-

sung, wenn nachteilige Auswirkungen durch Nebenbestimmungen ausge-

glichen werden können, d.h. diese nicht zu einer Erhöhung des Hochwas-

serrisikos führt. Darüber hinaus können Nebenbestimmungen auch nach-

                                                 
123 Vgl. Giesberts, § 19g, Rn. 3 - 9. 
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träglich erlassen, widerrufen oder zurückgenommen werden 

(gem. §§ 48, 49 VwVfG). So kann bspw. eine Genehmigung widerrufen 

werden, wenn die darin enthaltenen Auflagen nicht innerhalb der vorgege-

benen Frist erfüllt sind. 

Genau wie in § 78 Abs. 3 WHG besteht auch hier die Option, durch Ver-

ordnungsermächtigung die Maßnahmen allgemein zuzulassen 

(§ 78 Abs. 4 Satz 3 WHG). 

 

Die besonderen Schutzvorschriften gelten im Übrigen gem. 

§ 78 Abs. 6 WHG auch für noch nicht festgesetzte Überschwemmungsge-

biete gem. § 76 Abs. 3 WHG. Nicht allerdings von den Schutzvorschriften 

erfasst werden Maßnahmen des Gewässerausbaus, Deich- und Damm-

bauten oder auch Maßnahmen der Gewässer- und Deichunterhaltung. 

 

3.3.5.4 Rückhalteflächen 
 

Um Überschwemmungsgebiete gem. § 76 WHG zu erhalten, stellt die nun 

eigenständige Regelung des § 77 WHG die Pflicht auf, diese in ihrer Funk-

tion als Rückhalteflächen zu erhalten und soweit wie möglich wiederher-

zustellen.  

Rückhalteflächen sind solche Areale, die aufgrund ihrer Lage und Morpho-

logie in der Lage sind, Hochwasser in seiner Fläche zurückzuhalten, den 

Hochwasserabfluss wirksam verlangsamt, den Hochwasserscheitel ab-

flacht und damit zu einen schadfreien Abfluss beiträgt.124 

Die Erhaltungspflicht stellt eine Konkretisierung der allgemeinen Sorg-

faltspflicht125 des § 5 Abs. 1 Nr. 4 WHG dar und bindet neben den Was-

serbehörden auch alle Planungsträger und Nutzer, die Funktion der Über-

schwemmungsgebiete als Rückhalteflächen nicht zu beeinträchtigen.126 

Einschränkungen zum Erhalt der Rückhalteflächen ergeben sich jedoch 

                                                 
124 Kotulla, Hochwasserschutz, S. 133, Rn. 42; Sieder/Zeitler/Dahme/Knopp, Rn. 86. 
125 Vgl. nachfolgend 3.3.6. 
126 Czychowski/Reinhardt, S. 1032, Rn. 3; Rachel Wellmann/Queitsch/Fröhlich, § 77, 
Rn. 1 f. 
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dort, wo überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit entgegenste-

hen. Im Rahmen der Interessenabwägung ist daher im konkreten Einzel-

fall eine sachgerechte Abwägung dahingehend vorzunehmen, ob der all-

gemeine Erhalt des Überschwemmungsgebietes gegenüber noch wichti-

geren Gründen des Wohls der Allgemeinheit zurückzustehen hat. Als 

Gründe des Wohls der Allgemeinheit kommen nur solche Belange in Be-

tracht, die die des Hochwasserschutzes an Wichtigkeit noch übertreffen 

und das andere im öffentlichen Interesse liegende Vorhaben an anderer 

Stelle oder in einer den Hochwasserschutz nicht beeinträchtigenden Wei-

se nicht oder wiederum anderer entgegenstehender überwiegender Grün-

de des Allgemeinwohls nicht anders durchgeführt werden könnte.127 Nen-

nenswert wären bspw. solche auch außerhalb der Wasserwirtschaft lie-

gende Belange wie Siedlungsentwicklung, Industrieansiedlung mit Stand-

ortzwangspunkten und die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplät-

zen.128  

 

Wird aus den zuvor genannten beispielhaften Gründen auf eine Rückhal-

tefläche verzichtet, sind rechtzeitig notwendige Ausgleichsmaßnahmen zu 

treffen (§ 77 Satz 2 WHG). Die Pflicht dient dazu, einen Ausgleich zu den 

beeinträchtigten oder beseitigten Rückhalteflächen durch Wiederherstel-

lung möglichst gleichartiger Zustände zu schaffen.129 Anforderungen 

bspw. zur Errichtung einer Rückhaltefläche an anderer Stelle (z. B. mittels 

Abgrabungen) werden gestellt, indem diese in einem möglichst sachlich-

funktionellen Zusammenhang sowie räumlichen Bezug zum Über-

schwemmungsgebiet stehen müssen.130  

Des Weiteren muss sichergestellt sein, dass Ausgleichsmaßnahmen 

„rechtzeitig“ getroffen werden. Diese zeitliche Komponente beinhaltet die 

Maßgabe, dass sichergestellt sein muss, dass es zu keinem Zeitpunkt zu 

                                                 
127 Sieder/Zeitler/Dahme/Knopp, Rn. 88. 
128 Vgl. Kotulla, Hochwasserschutz, S. 134, Rn. 143; Sieder/Zeitler/Dahme/Knopp, 
Rn. 88. 
129 Vgl. Czychowski/Reinhardt, S. 1032, Rn. 5; Kotulla, Hochwasserschutz, S. 134, 
Rn 144. 
130 Czychowski/Reinhardt, S. 1032 - 1033, Rn. 5. 
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einer Erhöhung der Hochwassergefahr kommt.131 Die Bemessung einer 

geeigneten Frist ist dabei in jedem einzelnen Fall abzuwägen. Lassen sich 

Ausgleichsmaßnahmen nicht rechtzeitig realisieren, gilt die Ausgleichbar-

keit als gescheitert und das Überschwemmungsgebiet als solches bleibt 

erhalten.132 

 

§ 77 Satz 3 WHG begründet auch ein Wiederherstellungsgebot für frühere 

Überschwemmungsgebiete, die als Rückhalteflächen geeignet sind. Unter 

„frühere Überschwemmungsgebiete“ sind solche Gebiete zu verstehen, 

die inzwischen aufgehoben wurden, außer Kraft getreten oder wegen völ-

liger Funktionslosigkeit gegenstandslos geworden sind.133 Zu erwähnen 

sind bspw. Areale der Erweiterung baulicher, gewerblicher oder industriel-

ler Nutzungen, Befestigung von Straßen, mit Änderungen der land- und 

forstwirtschaftlichen Nutzung, usw.134  

Realisierbar wäre eine Wiederherstellung etwa durch Entsiegelung oder 

Rückverlegung von Deichen. Allerdings dürfen auch hierbei überwiegende 

Gründe des Wohls der Allgemeinheit (z. B. Maßnahmen zur Wiederher-

stellung stünden außer Verhältnis zum Nutzen durch das wiederherge-

stellte Überschwemmungsgebiet) dem Vorhaben nicht entgegenstehen.135 

Aber auch andere Gründe, etwa zu hohe Kosten oder dringend andere 

Vorhaben können einer Wiederherstellung entgegenstehen.136 Da sich 

aus dieser Sollvorschrift keine Verpflichtung („sollen soweit wie möglich“) 

zur Wiederherstellung ergibt, bleibt es eine planerische und gestaltende 

Entscheidung der Verwaltungsbehörden. 

 

                                                 
131 Sieder/Zeitler/Dahme/Knopp, Rn. 89. 
132 Vgl. Czychowski/Reinhardt, S. 1033, Rn. 6; Rachel Wellmann/Queitsch/Fröhlich, § 78, 
Rn. 3. 
133 Sieder/Zeitler/Dahme/Knopp, Rn. 90. 
134 Vgl. Czychowski/Reinhardt, S. 1033, Rn. 7; Rachel Wellmann/Queitsch/Fröhlich, § 77, 
Rn. 4. 
135 Czychowski/Reinhardt, S. 133, Rn. 8. 
136 Sieder/Zeitler/Dahme/Knopp, Rn. 90. 
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3.3.6 Hochwasserschutzbezogene Sorgfaltspflichten 

 

Neben den umsetzungspflichtigen Instrumenten zum Hochwasserschutz 

der §§ 73 ff WHG im Bereich der Hochwasservorsorge, hat der Gesetzge-

ber im § 5 Abs. 2 WHG die Thematik der hochwasserschutzbedingten 

Sorgfaltspflichten aufgegriffen. Danach hat jede Person, die durch Hoch-

wasser betroffen sein kann, eine allgemeine Vorsorge- und Schadensmin-

derungspflicht im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren durch ge-

eignete Maßnahmen. Mit der Begrifflichkeit „jede Person“ werden sowohl 

natürliche als auch juristische Personen eingeschlossen.137 Insoweit 

drückt diese Regelung deutlich aus, dass insb. die hochwasserschutzbe-

dingte Vorsorge nicht nur Aufgabe des Staates sein soll, sondern auch die 

Bürger einen Teil beizutragen haben. Eine mögliche Hochwasserbetrof-

fenheit ist jedoch nur dann gegeben, wenn die Möglichkeit besteht, dass 

sie durch dessen Schutzgüter mit einem Hochwasser in Berührung kom-

men.138 Da die Gesetzgebung jedoch keine konkreten Angaben dazu 

macht, wann genau dies der Fall wäre, käme eine Betrachtung in Anleh-

nung der festgestellten Risikogebiete gem. § 73 WHG in Betracht.  

Keine Anwendung findet die Sorgfaltspflicht in durch Deichbauten und an-

deren öffentlichen Schutzeinrichtungen geschützte Küstengebiete und e-

benfalls, sofern ein angemessenes Schutzniveau sichergestellt ist, im Bin-

nenland139.  

 

Um etwaige nachteilige Folgen für Mensch, Umwelt und Sachwerte zu-

mindest zu verringern, nennt § 5 Abs. 2 WHG beispielhaft eine angepass-

te Grundstücksnutzung. In Bezug auf die bauliche Nutzung kommen etwa 

in Betracht: Sicherung unterirdischer Heizöltanks, Verbesserung der 

Standsicherheit von Gebäuden oder eine geringwertigere Nutzung gefähr-

                                                 
137 Kotulla, Hochwasserschutz, S. 66, Rn. 19. 
138 Kotulla, Hochwasserschutz, S. 66, Rn. 20. 
139 BTDrucks. 16/12275, S. 54. 
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deter Stockwerke.140 Daneben wird auch die landwirtschaftliche Boden-

nutzung angesprochen.141  

Begrenzt wird die Vorsorgepflicht jedoch auf das Mögliche und Zumutba-

re. Eine Pflicht zur Vorsorge besteht folglich nur dann, wenn hierfür geeig-

nete Maßnahmen tatsächlich realisierbar sind und in einem vertretbaren 

wirtschaftlichen bzw. zeitlichen Aufwand zueinander stehen.142  

Zwar besteht für jedermann die hochwasserschutzbedingte Sorgfalts-

pflicht, jedoch dient § 5 Abs. 2 WHG nicht als eigenständige Ermächti-

gungsnorm für behördliche Anordnungen. Da diese Regelung lediglich 

materielle verwaltungsrechtliche Pflichten begründet, kann ein Eingreifen 

gegen Verletzungen dieser Vorschrift nur aufgrund landeswassergesetzli-

cher oder allgemeiner gefahrenabwehrrechtlicher Eingriffsermächtigungen 

(vgl. §§ 82 BWWG) erfolgen.143  

 

Zusätzliche Sorgfaltspflichten gezielt zum Hochwasserschutz finden sich 

zudem in den allgemeinen Regelungen des § 5 Abs. 1 Nrn. 3 - 4 WHG. 

Diese begründen eine Rechtspflicht dahingehend, die Leistungsfähigkeit 

des Wasserhaushalts zu erhalten (Nr. 3) und eine Vergrößerung und Be-

schleunigung des Wasserabflusses zu vermeiden (Nr. 4). Erklärtes Ziel ist 

es damit, eine weitere Bodenversiegelung und die Aufgabe von Retenti-

onsräumen zu vermeiden und vorhandene hochwasserfördernde Struktu-

ren abzubauen, um vor allem überdurchschnittliche Niederschlagsmengen 

gefahrlos ableiten zu können.144 

 

 

 

                                                 
140 Vgl. hierzu auch 2.4. 
141 Vgl. Kotulla, NVwZ 2006, S. 130. 
142 Kotulla, Hochwasserschutz, S. 67, Rn. 24. 
143 Czychowski/Reinhardt, S. 146, Rn. 35. 
144 Czychowski/Reinhardt, S. 143 f., Rn. 25 - 30. 
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3.4 Auswirkungen des WHG auf die landesrechtlichen Be-
stimmungen des WG von Baden-Württemberg und de-
ren Umsetzung 

 

Durch das neue WHG sind die bestehenden 16 Landeswassergesetze 

dem nun geltenden Bundesrecht anzupassen. Bis zur vollständigen Über-

arbeitung kann es jedoch noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Län-

der müssen in dieser Übergangszeit daher auf das jeweilige geltende WG 

mit den sich aus dem neuen WHG ergebenden Modifikationen zurückgrei-

fen. 

Im Wassergesetz von Baden-Württemberg (BWWG) können im Grunde 

nach die bisherigen landesrechtlichen Regelungen weiterhin angewendet 

werden. Einige Vorschriften stimmen inhaltlich mit den neuen WHG-

Regelungen überein. Allerdings ist in diesem Fall das Bundesrecht vor-

rangig anzuwenden. Nur ein geringer Teil bezogen auf den Hochwasser-

schutz wurde durch das neue WHG verdrängt und findet demnach keine 

Anwendung mehr. 

So ist § 77 BWWG zu den gesetzlich geltenden Überschwemmungsgebie-

ten aufgrund der Ermächtigungsverordnung des § 76 Abs. 2 WHG mit 

Art. 80 Abs. 4 GG weiterhin anzuwenden. Damit bleibt auch die Kategorie 

der Überschwemmungskernbereiche erhalten (§ 77 Abs. 2 BWWG). Eben-

falls unverändert ist § 80 BWWG mit den inhaltlichen Bestimmungen zu 

hochwassergefährdeten Gebieten im Innenbereich sowie § 79 Abs. 2 -

 4 WHG zu den Regelungen der Verordnungsgebung. 

Die §§ 78 und 78a BWWG über die Genehmigung für Vorhaben in Über-

schwemmungsgebieten und die Bauleitplanung finden sich nahezu im 

§ 78 WHG wieder. Hierbei ist daher auf die bundesrechtliche Regelung 

zurückzugreifen. Ebenfalls vom § 78 WHG erfasst ist § 79 Abs. 1 BWWG. 

Hiernach können durch Rechtsverordnung weitere Maßnahmen bestimmt 

werden z. B. zur Regelung des Hochwasserabflusses.  

Komplett ungültig dagegen ist § 80a BWWG. Die Regelung zu den Hoch-

wasserschutzplänen aus dem alten WHG wurde gestrichen und teilweise 

durch die eingeführten Hochwasserrisikomanagementpläne ersetzt.  



  
 Das neue Wasserhaushaltsgesetz 
   
 

48 

Neben der derzeitigen Überarbeitung des BWWG findet auch die Umset-

zung der Bestimmungen des neuen WHG zur Risikobewertung, den 

Hochwassergefahren- und Risikokarten statt. Die Karten werden in einem 

Gemeinschaftsprojekt von Land und Kommunen erarbeitet. Die Regie-

rungspräsidien koordinieren die Arbeiten regional und führen diese mit 

Hilfe von Ingenieurbüros aus.  

Für die Bearbeitung wurde das Land in 53 Teilbearbeitungsgebiete einge-

teilt. Die Praktische Umsetzung der Hochwassergefahrenkarten erfolgt in 

vier Schritte: Bedarfsanalyse und Bestandsaufnahme, terrestrische Ver-

messung, hydraulische Berechnung, Kartenerstellung und Veröffentli-

chung.145 Bei der Kartenerstellung sind auch die Kommunen und Unteren 

Wasserbehörden an vielerlei Stellen beteiligt. Bspw. werden ihnen die 

Hochwasserkarten zur Plausibilisierung vorgestellt. Sie überprüfen dabei 

z. B. folgende Inhalte: Vollständigkeit und Aktualität von Bauwerken, voll-

ständige Darstellung von Hochwasserschutzbauwerken oder auch die 

richtige Darstellung des Gewässerverlaufs.146 

In Baden-Württemberg werden zwei Kartentypen erstellt. Typ 1 stellt die 

Überflutungstiefen für ein 10-jährliches, 100-jährliches und ein Extremer-

eignis dar. Typ 2 beinhaltet die Überflutungsflächen verschiedener statisti-

scher Jährlichkeiten. Die fertig gestellten Karten werden zuletzt auch der 

Öffentlichkeit im interaktiven HWGK-Viewer unter 

www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de bereitgestellt.147 

Verwendung finden die Karten schließlich u. a. in der Gefahrenabwehr für 

Hochwasseralarm- und -einsatzpläne, im Wasserrecht, der Raumplanung 

und der Bauleitplanung.148 

 

 

                                                 
145 Näheres dazu in: RP Stuttgart, Methodikpapier; Umweltministerium BW, Hochwasser-
gefahrenkarten. 
146 Vgl. RP Stuttgart, Plausibilisierung. 
147 RP Stuttgart, Methodikpapier, S. 9 und S. 37. 
148 Näheres dazu in: Umweltministerium BW, Hochwassergefahrenkarten. 
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4 Kostenfaktor Hochwasserschutz 

 

Die Vermeidung von Hochwasserschäden durch Hochwasserschutzmaß-

nahmen stellt durch seinen umfangreichen Aufgabenkatalog einen erheb-

lichen finanziellen Umfang dar. Die Länder investieren für diesen Bereich 

bereits seit Jahren jeweils Millionen von Euro. Zu den kostenträchtigsten 

Ausgaben zählen die des technischen Hochwasserschutzes. So werden 

bspw. in Sachsen-Anhalt von 2002 bis 2009 Kosten in Höhe von rund 

400 Mio. € (jährlich ca. 50 Mio. €, inklusive Schadensbeseitigung) für 

Deichsanierungen, Errichtung von Hochwasserrückhaltebecken, Unterhal-

tung von Deichen und Anlagen, etc. eingeschätzt.149 In Baden-

Württemberg hat der technische Hochwasserschutz bereits in den Jahren 

2003 - 2008 ca. 341 Mio. € (durchschnittlich pro Jahr ca. 56,8 Mio. €) ver-

schlungen.150 Und auch in diesem Jahr stehen wieder einige Mio. € an 

Mitteln zur Verfügung. 

Einen weitaus geringeren Anteil ergeben dagegen Kosten für das Flä-

chenmanagement und der Hochwasservorsorge. So hat Sachsen-Anhalt 

für die Ausweisung von Überschwemmungsgebieten 4,5 Mio. € (2003 - 

2010) veranschlagt. Baden-Württemberg hat 2010 für die Erstellung von 

Hochwassergefahrenkarten 3 Mio. € vorgesehen. 

Geschätzte 1 Mrd. € geben die Länder insgesamt jährlich für den Hoch-

wasserschutz aus (darin enthalten auch der kommunale Hochwasser-

schutz und Küstenschutz). 

 

Die Finanzierung der Hochwasserschutzmaßnahmen setzt sich zusam-

men aus Landes-, Bundes- und EU-Mitteln. In Baden-Württemberg wer-

den Mittel z. B. aus dem Kommunalen Investitionsfonds (2010: 48 Mio. €) 

bereit gestellt. Förderungen durch den Bund erfolgen durch den Rahmen-

                                                 
149 MLU, Hochwasserschutzkonzeption, S. 66 f. 
150 Landtag von Baden-Württemberg, Antrag der Abg. Dr. Splett u.a. GRÜNE und Stel-
lungnahme des Umweltministeriums, Effektiver und naturnaher Hochwasserschutz, 
Drucks. 14/4194, S. 1 ff. 
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plan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des 

Küstenschutzes“ (GAK) (2010 bundesweit 130 Mio. EUR, davon für BW 

3,6 Mio. €) und ebenso durch das Zukunftsinvestitionsprogramm des Bun-

des (in BW 2010: 13,5 Mio. €).151 Weitere Maßnahmen werden unter an-

derem durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 

finanziert.152 Andere Bundesländer (z. B. Sachsen, Sachsen-Anhalt, Nie-

dersachen und Bremen) setzen Hochwasserschutzmaßnahmen auch mit 

Mittel aus den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 

ländlichen Raumes (ELER)153 um.154 

 

5 Haftungsregelung bei Hochwasserschäden unter 

Betrachtung der §§ 72 - 81 WHG 

 

Hochwasser tragen meist hohe finanzielle nachteilige Folgen mit sich. Be-

troffen sind nicht nur Privatpersonen und Unternehmen, sondern auch öf-

fentliches Eigentum. 

Das große Nachsehen haben meist diejenigen, die Schäden an privaten 

Gebäuden und Grundstücken davon tragen. Denn weder der Bund, noch 

das Land oder die Gemeinden haften grundsätzlich für die durch Hoch-

wasser hervorgerufenen Schäden.  

Bezogen auf die Festsetzung von Überschwemmungsgebieten lassen sich 

so keine Ansprüche ableiten, da die Festsetzung allein keine unmittelbar 

rechtsbeeinträchtigende Wirkung hat. Und auch entstandene Schäden 

durch ein nicht fristgerecht festgesetztes Überschwemmungsgebiet beste-

hen kaum Haftungsansprüche. Gem. § 839 BGB i.V.m. Art. 34 GG fehlt es 

für eine Haftung bei Amtspflichtverletzung durch die Unterlassung der 

                                                 
151 Informationen des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr Baden-
Württemberg. 
152 Näheres dazu online unter http://www.uvm.baden-wuerttemberg.de; 
http://www.berlin.de/sen/strukturfonds. 
153 Näheres dazu online unter http://www.netzwerk-laendlicher-raum.de. 
154 Näheres dazu online unter 
http://www.bmelv.de/cln_154/SharedDocs/Downloads/Landwirtschaft/Foerderung/Rahme
nplan2010-2013.html. 
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fristgerechten Festsetzung an dem tatbestandlichem Merkmal des Drittbe-

zugs.  

Haftungsrechtliche Ansprüche im Rahmen der Schutzbestimmungen des 

§ 78 WHG können sich aber bspw. dahingehend ergeben, wenn geltende 

Bestimmungen nicht beachtet werden und dadurch einem Nachbarn 

Schäden entstehen. Dann dürften diesen Regelungen i.S.d. 

§ 823 Abs. 2 BGB die Funktion eines Schutzgesetzes zukommen.155 

Zu beachten ist ebenso die haftungsrechtliche Regelung des 

§ 89 Abs. 2 WHG. Führt ein Hochwasserereignis bspw. zum Auslaufen 

von wassergefährdeten Stoffen aus einer Heizölanlage und dadurch zu 

einer nachteiligen Veränderung der Wasserbeschaffenheit, braucht der 

Betreiber der Anlage den Schaden grundsätzlich nicht begleichen, wenn 

dieser durch höhere Gewalt (in dem Fall durch Überschwemmungen) ver-

ursacht wurde. Eine Schadensersatzpflicht kann sich jedoch dann erge-

ben, wenn durch Sachverständigen festgestellte Mängel nicht rechtzeitig 

behoben wurden. Kann der eingetretene Schaden mit dem Versäumnis in 

einem kausalen Zusammenhang gebracht werden, kann ein Anspruch auf 

Schadensersatzpflicht bestehen. 

Außerhalb der hochwasserschutzrechtlichen Regelungen des WHG kön-

nen in bestimmten Einzelfällen auch weitere Haftungsansprüche bei Über-

schwemmungen begründet werden. Als Beispiel wäre die Missachtung der 

Gewässerunterhaltungspflicht zu nennen, die einen Anspruch wegen Ver-

letzung der Verkehrssicherungspflicht aus § 823 BGB nach sich ziehen 

kann, wenn eine Gemeinde ihrer Verpflichtung zu einem ordnungsgemä-

ßen Wasserabfluss nicht sorge trägt.156 

 

Um die Schäden zu beseitigen, werden dennoch häufig öffentliche Fi-

nanzhilfen gewährt. Darüber hinaus werden in Schadensfällen in einem 

                                                 
155 Czychowski/Reinhardt, S. 1023, Rn. 15, S. 1029, Rn. 34; Kotulla, Hochwasserschutz, 
S. 136, Rn. 48. 
156 Näheres dazu in Rachel Wellmann/Queitsch/Fröhlich, § 72, Rn. 6; Jakubietz, Andreas, 
Hochwasser, Kommunale Haftung und Entschädigung, online unter http://www.was-das-
gesetz-dazu –sagt.de/pageID_215463.html [12.09.2010]; vgl. auch NVwZ-RR 1993, 339 
OLG Düsseldorf, Haftung bei Verstoß gegen Gewässerunterhaltungspflicht. 
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Darlehenprogramm zinsvergünstigte Kredite vergeben. Auch besteht über 

die Steuer die Möglichkeit, Hochwasserschäden dahingehend geltend zu 

machen, indem Wiederbeschaffungskosten für Hausrat als außergewöhn-

liche Belastung in der Steuererklärung berücksichtigt werden.157  

Damit Hochwasserereignisse nicht zur Existenzbedrohung ausufern, ist es 

wichtig, durch einen geeigneten Versicherungsschutz entsprechende Vor-

sorge zu treffen. Derzeit ist ein solcher Schutz nur durch eine freiwillige 

Elementarversicherung in Verbindung mit einer Gewerbe-, Wohngebäude- 

oder Hausratsversicherung möglich. Eine bundeseinheitliche Versiche-

rungspflicht gibt es nicht. Die Versicherungsprämien werden auf Grundla-

ge für die Hochwasserversicherung verfügbaren Karten aus dem ZÜRS 

(„Zonierungssystem Überschwemmung, Rückstau und Überflutung durch 

Starkregen“) durch Unterteilung in vier Gefährdungsklassen ermittelt.158 

Probleme ergeben sich vor allem für die in Risikogebieten befindlichen 

Grundstücke. Entweder sind die Versicherungen in diesen Bereichen sehr 

teuer oder werden dort erst gar nicht angeboten. Mit Glück behaftet sind 

dagegen noch die Versicherten, die eine alte DDR-Police (z. B. von der 

Allianz übernommene) besitzen. Denn in dieser sind bereits Hochwasser-

schäden mitversichert.159 

 

6 Hochwasserschutz am Beispiel der Flussge-

bietseinheit Elbe 

 

Das Elbe-Hochwasser im Sommer 2002 richtete Mrd. € an Schäden an 

und forderte Todesopfer. Vor allem dieses Ereignis gab Impulse zur Ver-

besserung des Hochwasserschutzes. Auf dieser Grundlage wurde im 

Rahmen der Internationalen Kommission zum Schutz der Elbe (IKSE) von 

den Ländern Deutschland, Tschechei, Österreich und Polen ein „Aktions-

                                                 
157 SUPERillu, Versicherungsleistungen. 
158 Vgl. UBA, Hochwasserschutz, S. 35. 
159 Vgl. UBA, Hochwasserschutz, S. 35 f; VDG, S. 59 f; Superillu, Versicherungsleistun-
gen. 
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plan Hochwasserschutz Elbe“ erarbeitet, der die Festsetzung von Über-

schwemmungsgebieten, Studien über die Ermittlung von Hochwasserrisi-

ken und -schäden, technische Hochwasserschutzmaßnahmen oder auch 

ein verbessertes Hochwasserinformationssystem vorsieht. Viele dieser 

Maßnahmenpunkte wurden inzwischen von den Ländern des Elbeein-

zugsgebietes umgesetzt. Um die Retentionswirkung der Einzugsflächen 

zu verbessern wurde in der Landwirtschaft in Sachsen das Mulchsaatver-

fahren erhöht und so eine weitere Bodenverdichtung vermieden. Bis zum 

Jahr 2008 wurden weiterhin bereits 65 % der Überschwemmungsgebiete 

in Deutschland und der Tschechei ausgewiesen. Handlungsempfehlungen 

für die Raumordnung und der Wasserwirtschaft oder auch ein internatio-

naler Elbe-Atlas mit Hochwassergefahrenkarten sind erarbeitet. Ebenso 

wurden in der Tschechei grüne Rückhaltebecken errichtet (z. B. in der 

Kommune Lanskroun) oder in Deutschland Deichrückverlegungsmaß-

nahmen (z. B. in der Lenzener Elbtalaue, Mahnkenwerder) geplant oder 

bereits umgesetzt. Weitere mögliche Standorte für Deichrückverlegungen 

wurden ermittelt und gem. folgender Abb. 3 dargestellt. 
 

 
Abbildung 3: Mögliche Standorte für Deichrückverlegungen an der Elbe (IKSE, Bericht) 
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Ein Großteil finanzieller Mittel wurde vor allem in die Errichtung und Sanie-

rung von Deichen investiert.160 So wurden bis 2008 147 km an Deichen 

mit einen Kostenfaktor von 149,2 Mio. € saniert. Bis 2012 folgen weitere 

344,5 km. 

 

Ein vorbildhaftes Projekt im Hinblick auf den Hochwasserschutz der Elbe 

stellt das der HafenCity Hamburg dar. Der Hamburger Stadtteil im Bezirk 

Hamburg-Mitte mit einer Fläche von rund 2,2 km2 zwischen der Nordelbe 

und der Hauptdeichlinie der Innenstadt ist von zahlreichen Fluss- und Ka-

nalläufen umgeben. Hatte es früher die Funktion eines Hafenerweite-

rungsgebietes und war nach der Verlagerung der Hafenflächen für den 

aufsteigenden Containerumschlag nur noch eine Industriebrache, so wird 

mit dem Projekt nun eine städtische Nutzung für Wohnen, Kultur, Freizeit 

und Tourismus zurückgewonnen. An das Bauvorhaben, welches bereits 

2003 begonnen hat, werden einige hochwasserschutzrechtliche Anforde-

rungen gestellt. So gilt es vor allem, das Gebiet vor Sturmfluten zu schüt-

zen. Da das Baugelände der HafenCity nur eine Höhe von 4,4 bis 7,2 m 

ü. NN hat, Sturmfluten aber Wasserstände im Planungsgebiet von 7,30 m 

auftreten, sollen künstlich angelegte hochwassersichere Warften den 

Stadtteil schützen. Dabei werden die Flächen auf eine Höhe von mindes-

tens 7,5 m, an besonders gefährdeten Bereichen bis zu 8,40 m, aufge-

höht. An einigen Flächen sind wie eine Warft wirkende Sockelgeschosse 

mit einer Mindesthöhe von 7,5 m geplant. Innerhalb dieser Warftsockel ist 

eine Nutzung durch Tiefgaragen vorgesehen, die im Hochwasserfall erfor-

derlichenfalls zusätzlich durch Flutschutztore gesichert werden. Der Be-

bauungsplan sieht zum Zwecke des Hochwasserschutzes zusätzliche be-

sondere bauliche Maßnahmen vor, soweit dies erforderlich ist. Hierbei wird 

besonders auf die dem Wind und den Wellen zugewandten Seiten Bezug 

genommen. Der Bebauungsplan sieht auch vor, dass bei der Berechnung 

der festgesetzten Zahlen der Vollgeschosse als Bezugsebene eine Höhe 

von 7,5 m ü. NN anzusetzen ist. 

                                                 
160 Vgl. IKSE, Bericht. 
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Damit der Verkehr bei Sturmfluten weitgehend störungsfrei bleibt, werden 

Wege- und Brückensysteme auf einem hochwassersicheren Niveau von 

mind. 7,50 m errichtet. Gleichzeitig wird die Zugänglichkeit von Rettungs-

fahrzeugen und Krankentransporten bei andauernden Sturmfluten ge-

währleistet. 

Mit den eben beispielhaft genannten Maßnahmen soll dem vorbeugenden 

Hochwasserschutz Rechnung getragen werden. Gerade mit der Warften-

lösung anstelle von Deichen ist eine neue Topografie entstanden, die den 

Charakter und die Qualität des Stadtteils stark prägen wird.161 

 

7 Auswirkungen hochwasserschutzrechtlicher 

Regelungen auf die Landwirtschaft 

 

Die Betreibung von Landwirtschaft wirkt sich in vielerlei Hinsicht nachteilig 

auf die Umwelt aus. So ergeben sich nicht nur negative Folgen für die Bio-

logische Vielfalt, sondern auch für Boden, Luft, Gewässer und letztendlich 

für das Klima.162 Umso wichtiger ist es, der Privilegierung der Landwirt-

schaft163 entgegenzusteuern, um im Bereich des Hochwasserschutzes 

eine Verbesserung zu bewirken. So enthält das WHG zum Schutz festge-

setzter Überschwemmungsgebiete das grundsätzliche Verbot zur Um-

wandlung von Grünland in Ackerland (vgl. auch § 38 Abs. 4 Satz 2 

Nr. 1 WHG). Konkretisiert wird dies noch durch § 78 Abs. 5 Satz 1 

Nr. 2 WHG, wonach die Landesregierungen in einer Rechtsvorordnung 

weitere Maßnahmen oder Vorschriften zur Vermeidung oder Verringerung 

von Erosion oder von erheblich nachteiligen Auswirkungen auf Gewässer, 

die von landwirtschaftlich genutzten Flächen ausgehen, soweit erforderlich 

zu bestimmen. Das Grünland stellt eine wichtige Funktion für den Hoch-

wasserschutz im Überschwemmungsgebiet dar. Durch seinen ganzjähri-
                                                 
161 Vgl. Stadt Hamburg, Gesetz über den Bebauungsplan Hamburg-Altstadt 32/HafenCity 
1 vom 27.10.2004; HafenCity Hamburg, „Der Masterplan“, Neuauflage 2006; 
http://www.hafencity.com. 
162 Möckel, NuR, S. 832. 
163 Vgl. Ekardt/Heym/Seidel, ZUR, S. 169 ff. 
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gen Bewuchs und der damit verbundenen intensiven Durchwurzelung ver-

bessert es die Bodenstruktur und hält Bodenteilchen besser zurück. Dies 

hat nicht nur eine Verringerung der Bodenerosion zur Folge, sondern ver-

bessert gleichzeitig den Wasserrückhalt.  

Im Gegensatz dazu führt eine intensive Landwirtschaft besonders durch 

den Einsatz schwerer Landmaschinen zu einer Bodenverdichtung. Die 

dadurch hervorgerufene geringere Wasserdurchlässigkeit vermindert den 

Wasserrückhalt. Auch der fehlende ganzjährige flächendeckende Be-

wuchs fördert den Bodenabtrag und führt darüber hinaus zur Verschlam-

mung der Gewässersohle. Dadurch gehen z. B. Laichplätze für Fische 

verloren. Der Verlust der Artenvielfalt ist eine mögliche Folge.164 Proble-

matisch sind auch Schadstoffeinträge in die Gewässer z. B. durch Dünge- 

und Pflanzenschutzmittel.  

 

Um der Problematik entgegenzutreten, hatte man bereits mit dem Gesetz-

entwurf zur Verbesserung des vorbeugenden Hochwasserschutz das Ziel 

verfolgt, Ackerbau bis Ende 2012 in festgesetzten Überschwemmungsge-

bieten zu untersagen.165 Da ein solches Verbot jedoch weitreichende Kon-

sequenzen nach sich ziehen könnte, sah man von dieser Regelung wieder 

ab.166 Durch das Verbot des Grünlandumbruchs und der Verordnungser-

mächtigung des § 78 Abs. 5 WHG besteht jedoch für die Länder die Mög-

lichkeit, sich durch geeignete Maßnahmen oder Vorschriften der Proble-

matik anzunehmen. Die Ausgestaltung obliegt den Ländern. So dürfte es 

vor allem auf langfristige Sicht ein wichtiges Ziel der Länder sein, die öko-

logische Struktur eines Gewässers und der Überschwemmungsflächen 

(vgl. § 78 Abs. 5 Nr. 1 WHG) durch eine Umwandlung von Ackerfläche in 

Dauergrünland herbeizuführen. Im Rahmen des Marktentlastungs- und 

Kulturlandschaftsausgleichs (MEKA) trägt das Land Baden-Württemberg 

bspw. zur Grünlandförderung bei, indem diese Flächen mit einem vertrag-

                                                 
164 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, „Hochwasser und 
Landwirtschaft“ – Hintergrundpapier vom 4. Mai 2004, online unter 
http://www.bmu.de/gewaesserschutz/hochwasserschutz/doc/36298.php [12.09.2010]. 
165 BTDrucks. 15/3168, S. 5 f. 
166 Vgl. auch Kotulla, NVwZ 2006, S. 131. 
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lichen Umbruchverbot belegt sind.167 Die staatliche Wasserwirtschaftsver-

waltung Bayerns hat bislang dahingehend zum Hochwasserschutz beige-

tragen, indem diese intensiv landwirtschaftlich genutzte Ufergrundstücke 

zum vorbeugenden Hochwasserschutz erworben hat und anschließend 

zur Pflege wieder an die Landwirte für eine extensive landwirtschaftliche 

Nutzung verpachtete.168 Im Rahmen des Projekts AMEWAM, welches sich 

mit dem Problem der Erosion und des Oberflächenabflusses beschäftigt, 

wurden 12 landwirtschaftliche Maßnahmen getestet, die den Wasserrück-

halt fördern (z. B. Bodenlockerung, Mulchsaat).169  

Die Landwirte werden sicherlich zu einer umweltgerechteren Bewirtschaf-

tung ihrer Ackerflächen beitragen oder sich für eine hochwasserangepass-

te Nutzung entscheiden müssen. Neben all den Förderprogrammen bleibt 

es, wie bereits erwähnt, jedoch Aufgabe der Länder, im Rahmen der Ver-

ordnungsermächtigung des § 78 Abs. 5 WHG über geeignete Maßnahmen 

und Vorschriften zu befinden. 

 

8 Hochwasserschutz und Wasserkraftanlagen 

 

Zur Stromerzeugung werden seit Jahren erneuerbare Energieträger ge-

fördert. Dazu zählt die Wasserkraft. Doch für die Benutzung der Gewässer 

und baulichen Maßnahmen sind auch hier hochwasserschutzrechtliche 

Belange zu beachten. Soll bspw. an einer Wasserkraftanlage ein moder-

ner Fischaufstieg hergestellt werden sowie eine Erhöhung des Staus an 

dem bestehenden Wehr z. B. um 10 cm erfolgen, hat die zuständige Ver-

waltungsbehörde über den Antrag von wasserrechtlichen Gestattungen in 

Form von wasserrechtlichen Genehmigungen (gem. landesrechtlicher Be-

stimmungen) und Erlaubnissen (§§ 8, 9, 12 WHG) zu entscheiden.  

                                                 
167 Näheres dazu online unter http://www.mlr.baden-wuerttemberg.de/MEKA/11450.html. 
168 Näheres dazu online unter 
http://www.orh.bayern.de/index.php?option=com_content&task=view&id=292&Itemid=20
7 
169 Näheres dazu online unter http://www.uni-
hohenheim.de/amewam/deutsch/oeffentlich.html. 
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Für den Bau des Fischaufstiegs an der Wehranlage ist eine wasserrechtli-

che Genehmigung nach landesrechtlichen Vorschriften (z. B. gem. 

§ 76 BWWG) erforderlich. Da ein Fischaufstieg Teil eines Gewässers und 

kein Gebiet zwischen oberirdischen Gewässern und Deichen oder Hoch-

ufern und sonstigen Gebieten darstellt, finden im Hinblick auf den Hoch-

wasserschutz die Regelungen des § 78 WHG zu den Schutzvorschriften 

von Überschwemmungsgebieten keine Anwendung. Bei Erteilung von 

Genehmigungen sind daher im Rahmen des § 6 WHG die Ziele einer 

nachhaltigen Gewässerbewirtschaftung, insb. zum Hochwasserschutz, zu 

berücksichtigen. Hierzu können Nebenbestimmungen wie Auflagen und 

Bedingungen gem. § 36 VwVfG in der Genehmigung aufgenommen wer-

den, um den hochwasserschutzrechtlichen Anforderungen nachzukom-

men.  

Auch bei wasserrechtlichen Erlaubnissen besteht die Möglichkeit, Neben-

bestimmungen gem. § 13 WHG aufzunehmen. Von Bedeutung für den 

Hochwasserschutz ist eine Befristung der wasserrechtlichen Erlaubnis. 

Diese ist deshalb erforderlich, um eine Gewässerbenutzung nach Ablauf 

der vorgegebenen Frist an zukünftige Beurteilungsmaßstäbe u. a. für den 

Hochwasserschutz anpassen zu können.  

Bereits für die Durchführung von baulichen Maßnahmen können Auflagen 

oder Bedingungen erteilt werden. So kann in den Nebenbestimmungen 

geregelt werden, dass die Baustelle so eingerichtet und betrieben wird, 

dass der Hochwasserabfluss nicht wesentlich behindert und keine Stoffe 

in das Gewässer eingetragen werden. Während der Bauzeit sollte auch 

beachtet werden, dass es zu keiner Zeit zu einer wesentlichen Verschär-

fung der Hochwasserproblematik im Bereich der Gewässer kommt.  

Den Belangen des Hochwasserschutzes kommt man auch nach, indem 

Bestimmungen zur Reduzierung des Wasserspiegels aufgenommen wer-

den (z. B. ein rechtzeitiges Öffnen beweglicher Teile der Wasserkraft-
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anlage). So sollten Staubretter170 so ausgebildet sein, dass sie bei eintre-

tendem Hochwasser durch die Gewalt des Wassers umgedrückt werden. 

Zum Schutz festgesetzter Überschwemmungsgebiete sind auch die Vor-

schriften des § 78 WHG anzuwenden. Beispielhaft sind die einschlägigen 

Regelungen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen zu beachten, 

die erforderlichenfalls gem. § 78 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 WHG erlassen wur-

den.  

 

9 Hochwasserschutz und Grundstückseigentümer 
an einem Beispiel 

 

Geht es um die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen nach den 

§§ 30, 33, 34 und 35 BauGB, ist im Rahmen des Hochwasserschutzes 

immer zu prüfen, ob das Vorhaben in einem festgesetzten Überschwem-

mungsgebiet liegt.  

Denkbar wäre folgender Sachverhalt: Ein Grundstückseigentümer des 

Flurstücks Nr. X in der Gemeinde Y beabsichtigt, sein Grundstück zu ver-

äußern. Das Grundstück, derzeit bebaut mit einem Schuppen, liegt an ei-

nem Bach. Die Fläche befindet sich im Hochwassergefahrengebiet mit 

einer Hochwasserwahrscheinlichkeit von 50 Jahren. In absehbarer Zeit ist 

nach Auskunft des Bürgermeisters Z damit zu rechnen, dass die Hoch-

wassergefahrenkarte für dieses Gebiet rechtskräftig wird und eine Ge-

nehmigung für die Bebauung des Grundstücks ausgeschlossen ist. 

Unter Betrachtung des dargelegten Sachverhalts sind für das Grundstück 

die besonderen Schutzvorschriften des § 78 WHG heranzuziehen. Das 

Grundstück grenzt unmittelbar an einem Bach. Demnach handelt es sich 

um ein Überschwemmungsgebiet i.S.d. § 76 WHG, in dem laut der noch 

nicht rechtskräftigen Hochwassergefahrenkarte mit Überschwemmungen 

alle 50 Jahre zu rechnen ist. Wird die Hochwassergefahrenkarte rechts-

kräftig und sind damit die Überschwemmungsgebiete festgesetzt, greifen 

                                                 
170 Mit einem flexiblen Staubrette kann die Wehr-Oberkante gesenkt werden und damit 
der Hochwasserspiegel. 
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die Schutzvorschriften des § 78 WHG. Im vorliegenden Fall wäre die Er-

richtung oder Erweiterung einer baulichen Anlage grundsätzlich untersagt 

(§ 78 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WHG). Eine abweichende Genehmigung gem. 

§ 78 Abs. 3 WHG käme allein schon deswegen nicht in Betracht, da sich 

allein die mit der Bebauung notwendige Bodenversiegelung nachteilig auf 

den Hochwasserabfluss erweist. Damit die Hochwasserrückhaltung nicht 

oder nur unwesentlich beeinträchtigt wird, müssten darüber hinaus die mit 

der Bebauung genommen Rückhaltekapazitäten gleichwertig ersetzt wer-

den. Eine Ausnahmegenehmigung wäre in solch einem Gebiet daher nicht 

denkbar.171 

Doch, wie erweist sich die Sachlage noch vor der Rechtskräftigkeit der 

Hochwassergefahrenkarten? Die Schutzregelungen gelten ebenso dann, 

wenn die Gebiete in Kartenform dargestellt und vorläufig gesichert wurden 

(§ 78 Abs. 6 WHG). Sind die Gebiete lediglich bislang in Kartenform dar-

gestellt, sind Überschwemmungsgebiete damit fachtechnisch ausgewie-

sen. Diese Abgrenzung legt bereits die Erkenntnis dar, dass ein solches 

Vorhaben schädlich für den Hochwasserschutz wäre. Allein aus diesem 

Grund ist in dem dargelegten Fall im Hinblick der noch nicht rechtskräfti-

gen Hochwassergefahrenkarte eine Genehmigung zu versagen. 

 

10 Schlussbemerkung 
 

Diese Arbeit verfolgt das Ziel, die Problematik des Hochwasserschutzes in 

Deutschland aufzuzeigen. Beleuchtet soll dabei insb. die Entwicklung der 

Hochwasservorsorge, letztendlich durch die bundeseinheitlich vorgegebe-

nen Regelungen des am 1. März 2010 in Kraft getretenen neuen WHG, 

werden. 

 

Jeder weiß, dass Hochwasserereignisse enorme Schäden verursachen, 

dennoch sind nur die wenigsten dazu bereit, in eine geeignete Vorsorge 

                                                 
171 Vgl. dazu auch Nr. 3.3.5.3. 
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zu investieren. Jedoch zeigen die verheerenden Hochwasser der letzten 

Jahre bspw. an Elbe und Oder, dass ein deutliches Umdenken herbeizu-

führen ist. Einen positiven Beitrag hat man sicherlich mit der Umsetzung 

der HWRM-RL im neuen WHG erreicht. Ob damit eine Vermeidung sol-

cher Hochwasserereignisse, ein besserer Schutz und eine geeignete Vor-

sorge bewirkt werden kann, muss langfristig betrachtet werden.  

Da solche Katastrophen nicht verhindert werden können und sogar infolge 

des Klimawandels zunehmen werden, ihre Schäden aber durch geeignete 

Schutzmaßnahmen begrenzen kann, gilt es daher künftig, finanzielle Hür-

den zu überwinden und weiter in den Hochwasserschutz zu investieren. 

Dabei ist auch das Bewusstsein der Bürger dahingehend zu stärken, in-

dem diese Eigenvorsorgemaßnahmen treffen. Insbesondere sollte es nicht 

eine Frage der Beitragshöhe sein, ob hochwassergefährdete Grund-

stückseigentümer eine Versicherung gegen Hochwasserschäden ab-

schließen oder nicht. Durchaus sinnvoll wäre gerade in Überschwem-

mungsgebieten mit mindestens mittlerer Wahrscheinlichkeit die Einfüh-

rung einer Versicherungspflicht. 

 

Nun gilt es, dass die Länder die rechtlichen Regelungen der  

§§ 72 - 81 WHG umsetzen und geeignete Schutzmaßnahmen treffen.  

Spätestens bei der nächsten großen Hochwasserflut bleibt abzuwarten, ob 

sich die bis dato umgesetzten Maßnahmen zum Hochwasserschutz als 

sinnvoll erweisen. 
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